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•	 �Inhaber der RKPN.de-Rechtsanwaltskanzlei Patrick 
R. Nessler, St. Ingbert

	 �Schwerpunkte: Vereins-,  Verbands-, Gemeinnützig-
keitsrecht, Datenschutzrecht für Vereine und Verbän-
de, Kleingartenrecht

•	 �Mitglied der Arbeitsgruppe Recht und des Wissen-
schaftlichen Beirates des Bundesverbandes Deutscher 
Gartenfreunde e. V., Berlin

•	 �Co-Autor bei der 11. Auflage des von Dr. Mainczyk 
begründeten Kommentars zum Bundeskleingarten-
gesetz, hüttig jehle rehm-Verlag (München)

•	 �Autor des Fachbeitrages „Bundeskleingartengesetz“ 
in dem Loseblattwerk PRAXIS DER KOMMUNAL-
VERWALTUNG, Kommunal- und Schulbuchverlag 
(Wiesbaden)

•	 etc.

Einführung
	
Oder: Zwei völlig unterschiedliche Dinge!

 

�Die Voraussetzungen der
Gemeinnützigkeit

Die Anforderungen des  
Bundeskleingartengesetzes
 
Die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit 
§ 2 BKleingG:
Eine Kleingärtnerorganisation wird … als gemeinnützig 
anerkannt, wenn sie im Vereinsregister eingetragen ist, 
sich der regelmäßigen Prüfung der Geschäftsführung 
unterwirft und wenn die Satzung bestimmt, daß
1.	 �die Organisation ausschließlich oder überwiegend die 

Förderung des Kleingartenwesens sowie die fachliche 
Betreuung ihrer Mitglieder bezweckt,

2.	 �erzielte Einnahmen kleingärtnerischen Zwecken 
zugeführt werden und

3.	 �bei der Auflösung der Organisation deren Vermögen 
für kleingärtnerische Zwecke verwendet wird.

„Die materiellen Voraussetzungen der 	
kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sind in 	

§ 2 BKleingG abschließend geregelt.“
(OVG Sachsen, Urt. v. 27.09.2012, Az. 1 A 899/10)

 
Richtlinie für die Anerkennung und die Prüfung der klein-
gärtnerischen Gemeinnützigkeit nach dem Bundesleingar-
tengesetz (Thüringer Staatsanzeiger Nr. 34/2008, S. 1484):
Eine Kleingärtnerorganisation wird auf schriftlichen 
Antrag als gemeinnützig anerkannt, wenn
1.1	 	 sie im Vereinsregister eingetragen ist,
1.2	 	 die Satzung bestimm, dass
	 	 �–	�Die Organisation ausschließlich oder überwie-

gend die Förderung des Kleingartenwesens 

Steuerliche und kleingärtnerische Gemeinnützigkeit 
 
 
Gegenüberstellung steuerliche und 
kleingärtnerische Gemeinnützigkeit
Patrick R. NEssler 
Rechtsanwalt, St. Ingbert

Die Besonderheit bei Kleingärtnern

Zwei grundverschiedene „Gemeinnützigkeiten“

§ 2 BKleingG

Nur  
kleingartenrechtliche 

Auswirkungen

Nur  
steuerrechtliche  
Auswirkungen

§§ 51 ff. AO

 


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nach	dem	Prinzip	der	Selbstlosigkeit	sowie	die	
fachliche	Betreuung	ihrer	Mitglieder	bezweckt,

	 	 –		Die	erzielten	Einnahme	kleingärtnerischen	
Zwecken	zugeführt	werden,

	 	 –		Die	Vergabe	neu	zu	verpachtender	Kleingärten	
nach	darin	festgelegten	objektiven	Gesichts-
punkten	bzw.	nach	den	von	der	Mitglieder-
versammlung	zu	beschließenden	Richtlinien	
erfolgt	…

	

Bestandsschutz

§ 17 BKleingG:
Anerkennungen	der	kleingärtnerischen	Gemeinnützig-
keit,	die	vor	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	ausgesprochen	
worden	sind,	bleiben	unberührt.

„Die	kleingärtnerische	Gemeinnützigkeit	ist	bereits	
durch	die	Kleingarten-	und	Kleinpachtlandordnung	
(KGO)	von	1919	(RGBl	S.	1371)	eingeführt	worden.	

Die	KGO	war	bis	zum	Inkrafttreten	des	
Bundeskleingartengesetzes	(fortgeltendes)	Bundesrecht	

(Art.	123,	125	Nr.	2	GG).“
(Mainczyk/Nessler, Bundeskleingartengesetz, 

11. Aufl . 2015, § 17 Rn. 1)

Bestandsschutz in den neuen Bundesländern

§ 20a nr. 4 f. BKleingG:
4.	 	Die	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	Klein-

gärtnerorganisationen	verliehene	Befugnis,	Grund-
stücke	zum	Zwecke	der	Vergabe	an	Kleingärtner	
anzupachten,	kann	unter	den	für	die	Aberkennung	
der	kleingärtnerischen	Gemeinnützigkeit	geltenden	
Voraussetzungen	entzogen	werden.	Das	Verfahren	
der	Anerkennung	und	des	Entzugs	der	kleingärtneri-
schen	Gemeinnützigkeit	regeln	die	Länder.

5.	 	Anerkennungen	der	kleingärtnerischen	Gemeinnüt-
zigkeit,	die	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	
ausgesprochen	worden	sind,	bleiben	unberührt.

 

Die Anforderungen der Abgabenordnung

 Voraussetzung der steuervergünstigung

§ 59 Ao:
Die	Steuervergünstigung	wird	gewährt,	wenn	sich	aus	
der	Satzung,	dem	Stiftungsgeschäft	oder	der	sonstigen	

Verfassung	(Satzung	im	Sinne	dieser	Vorschriften)	
ergibt,	welchen	Zweck	die	Körperschaft	verfolgt,	dass	die-
ser	Zweck	den	Anforderungen	der	§§	52	bis	55	entspricht
und	dass	er	ausschließlich	und	unmittelbar	verfolgt	
wird;	die	tatsächliche	Geschäftsführung	muss	diesen	
Satzungsbestimmungen	entsprechen.
	

Anforderung an die satzung

§ 60 Abs. 1 Ao:
Die	Satzungszwecke	…	müssen	so	genau	bestimmt	sein,	
dass	auf	Grund	der	Satzung	geprüft	werden	kann,	ob	die	
satzungsmäßigen	Voraussetzungen	für	Steuervergüns-
tigungen	gegeben	sind.	Die	Satzung	muss	die	in	der	
Anlage	1	bezeichneten	Festlegungen	enthalten.

52 Abs. 2 nr. 23 BGB:
Unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	sind	als	
Förderung	der	Allgemeinheit	anzuerkennen:	

Anlage 1 zu Ao: § 1 Abs. 2:
Zweck	der	Körperschaft	ist	…	(z.	B.	die	Förderung	von	
Wissenschaft	und	Forschung,	…).

§ 60 Abs. 1 Ao:
Die	Satzungszwecke	und	die	Art	ihrer	Verwirklichung	
müssen	so	genau	bestimmt	sein,	dass	auf	Grund	der	
Satzung	geprüft	werden	kann,	ob	die	satzungsmäßigen	
Voraussetzungen	für	Steuervergünstigungen	gegeben	
sind.	Die	Satzung	muss	die	in	der	Anlage	1	bezeichneten	
Festlegungen	enthalten.

Anlage 1 zu Ao: § 1 Abs. 3:
Der	Satzungszweck	wird	verwirklicht	insbesondere	
durch	…	(z.	B.	Durchführung	wissenschaftlicher	Veran-
staltungen	und	Forschungsvorhaben	…).

satzungsmäßige Vermögensbindung

§ 61 Ao:
(1)	 	Eine	steuerlich	ausreichende	Vermögensbindung	

(§	55	Abs.	1	Nr.	4)	liegt	vor,	wenn	der	Zweck,	für	
den	das	Vermögen	bei	Aufl	ösung	oder	Aufhebung	
der	Körperschaft	oder	bei	Wegfall	ihres	bisherigen	
Zwecks	verwendet	werden	soll,	in	der	Satzung	so	
genau	bestimmt	ist,	dass	auf	Grund	der	Satzung	
geprüft	werden	kann,	ob	der	Verwendungszweck	
steuerbegünstigt	ist.

(2)	(weggefallen)

	 	 –		Die	Vergabe	neu	zu	verpachtender	Kleingärten	
nach	darin	festgelegten	objektiven	Gesichts-
punkten	bzw.	nach	den	von	der	Mitglieder-punkten	bzw.	nach	den	von	der	Mitglieder-
versammlung	zu	beschließenden	Richtlinien	
erfolgt	…

	 	 –		Die	Vergabe	neu	zu	verpachtender	Kleingärten	
nach	darin	festgelegten	objektiven	Gesichts-
punkten	bzw.	nach	den	von	der	Mitglieder-punkten	bzw.	nach	den	von	der	Mitglieder-
versammlung	zu	beschließenden	Richtlinien	

nach	darin	festgelegten	objektiven	Gesichts-
punkten	bzw.	nach	den	von	der	Mitglieder-








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Anlage 1 zu AO: § 5

„Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder 
bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermö-
gen der Körperschaft
1.	 �an – den – die – das – … (Bezeichnung einer juris-

tischen Person des öffentlichen Rechts oder einer 
anderen steuerbegünstigten Körperschaft),

	 �– der – die – das – es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
zu verwenden hat.

oder
2.	 �an eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 
zwecks Verwendung für … (Angabe eines bestimm-
ten gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecks, z. B. Förderung von Wissenschaft und 
Forschung, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, 
der Unterstützung von Personen, die im Sinne von 
§ 53 der Abgabenordnung wegen … bedürftig sind,	
Unterhaltung des Gotteshauses in …).“

 

 Das Anerkennungsverfahren

Die Zuständigkeit der Landesbehörden
nach dem BKleingG

Zuständige Landesbehörde
 
„Vielmehr bedurfte es entweder einer allgemeinen 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch die Ausfüh-
rungsbestimmungen der Landeszentralbehörden (so in 
Sachsen und Braunschweig) oder einer ausdrücklichen 
Anerkennung im Einzelfall durch die dafür zuständigen 
Landesbehörden, also eines rechtserzeugenden Verwal-
tungsaktes.“
(BGH, Urt. v. 03.04.1987, Az. V ZR 160/85)

 
Richtlinie für die Anerkennung und die Prüfung der  

kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit nach dem  
Bundesleingartengesetz 

(Thüringer Staatsanzeiger Nr. 34/2008, S. 1484):
Im Benehmen mit dem Innenministerium wird 	

die Zuständigkeit für die Anerkennung der 	
kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sowie für 	
die regelmäßige Prüfung dser Geschäftsführung 	

einer als gemeinnützig anerkannten 	
Kleingärtnerorganisation … auf die 	

Landkreise und kreisfreien Städte übertragen.
 

 

 
§ 2 BKleingG:

Eine Kleingärtnerorganisation wird von der zuständigen 
Landesbehörde als gemeinnützig anerkannt, wenn 

	

Der Anspruch ist mit der Verpflichtungsklage vor dem 
Verwaltungsgericht einklagbar!

 

 
Das Anerkennungsverfahren

Die Zuständigkeit der Finanzämter
nach der AO

Zuständiges Finanzamt
§ 20 Abs. 1 AO:
Für die Besteuerung von Körperschaften, Personenver-
einigungen und Vermögensmassen nach dem Einkom-
men und Vermögen ist das Finanzamt örtlich zuständig, 
in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung befindet.
„Die Anerkennung des einzelnen begünstigten Zweckes 
(gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zweck) 
ist ein deklaratorischer Akt, der grundsätzlich für jede 
Steuerart und für jeden Steuerabschnitt (Veranlagungs-
zeitraum) oder Stichtag erneut zu überprüfen ist. D.h., 
die Entscheidung, ob ein begünstigter Zweck i. S. v. § 52 
Abs. 2 AO ... vorliegt, erfolgt in keinem eigenständigen 
Verfahren (Anerkennungsverfahren), sondern im Zuge 
des Veranlagungsverfahrens (Steuerfestsetzungsverfah-
ren).“
(Alber, in Reuber, Die Besteuerung der Vereine, Tz. 6, Stand: 
01.06.2018)
 

„Die Anerkennung des einzelnen begünstigten Zwe-
ckes (gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher 

Zweck) ist ein deklaratorischer Akt, der grundsätzlich 
für jede Steuerart und für jeden Steuerabschnitt (Ver-
anlagungszeitraum) oder Stichtag erneut zu überprü-

fen ist. D.h., die Entscheidung, ob ein begünstigter 
Zweck i. S. v. § 52 Abs. 2 AO ... vorliegt, erfolgt in 

keinem eigenständigen Verfahren (Anerkennungsver-
fahren), sondern im Zuge des Veranlagungsverfah-

rens (Steuerfestsetzungsverfahren).“
(Alber, in Reuber, Die Besteuerung der Vereine, Tz. 6, 

Stand: 01.06.2018)

Anerkennungsverfahren für die Satzung

§ 60a AO:
(1)	 �Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzun-









gen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 wird gesondert 
festgestellt. Die Feststellung der Satzungsmäßigkeit 
ist für die Besteuerung der Körperschaft und der 
Steuerpflichtigen, die Zuwendungen in Form von 
Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die Körperschaft 
erbringen, bindend.

(2)	Die Feststellung der Satzungsmäßigkeit erfolgt
	 1.	 auf Antrag der Körperschaft oder
	 2.	 �von Amts wegen bei der Veranlagung zur Körper-

schaftsteuer, wenn bisher noch keine Feststellung 
erfolgt ist. …

 

Die Prüfung der Geschäftsführung

Die Zuständigkeit der Landesbehörden
nach dem BKleingG
 

Zuständige Landesbehörde

Richtlinie für die Anerkennung und die Prüfung der 
kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit nach dem Bundes-
leingartengesetz (Thüringer Staatsanzeiger Nr. 34/2008, 
S. 1484):
Im Benehmen mit dem Innenministerium wird die Zu-
ständigkeit für die Anerkennung der kleingärtnerischen 
Gemeinnützigkeit sowie für die regelmäßige Prüfung 
der Geschäftsführung einer als gemeinnützig anerkann-
ten Kleingärtnerorganisation … auf die Landkreise und 
kreisfreien Städte übertragen.

Beweismittel im Prüfungsverfahren

§ 26 Abs. 1 ThürVwVfG:
Die Behörde bedient sich der Beweismittel, die sie nach 
pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachver-
halts für erforderlich hält. Sie kann insbesondere
1.	 Auskünfte jeder Art einholen,
2.	 �Beteiligte anhören, Zeugen und Sachverständige 

vernehmen oder die schriftliche oder elektronische 
Äußerung von Beteiligten, Sachverständigen und 
Zeugen einholen,

3.	 Urkunden und Akten beiziehen,
4.	 den Augenschein einnehmen.

Bei unterlassener Mitwirkung des Betroffene kann 	
die Behörde zu einer für den Betroffenen nachteiligen 

Beweiswürdigung berechtigt sein
(BVerwG NVwZ 1987, 802 ff.)

Prüfungsumfang der Behörde 

„Zur Kassenprüfung gehört die Überprüfung des ge-
samten Vermögensbestandes, d. h. Überprüfung der 
Einnahmen des Vereins und der Ausgaben. Zu prüfen 
ist, aus welchen Quellen die Kleingärtnerorganisation 
Einnahmen erzielt hat. ...
Zu prüfen ist ferner, für welche Zwecke die Einnah-
men verwendet worden sind,
...
Die Rechnungsprüfung umfasst nicht nur die Beleg-
prüfung, sondern auch die Prüfung der Kassenberich-
te durch Prüfer der Kleingärtnerorganisation, ferner 
die Prüfung der Protokolle der Mitgliederversamm-
lung über die Entlastung des Vorstandes.“
(Mainczyk, Bundeskleingartengesetz, 11. Aufl. 2015,  
§ 2 Rnr. 9a)
 
„Darüber hinaus erstreckt sich die Prüfung auf die 
gesamte Tätigkeit der Kleingärtnerorganisation: 
Abschluss und die Beendigung von Verträgen unter 
Einbeziehung der Pachtzinsregelung, Kündigungs-
entschädigung bzw. Ablösezahlungen, Überprüfung 
des Vertragsverhaltens im Hinblick auf die klein-
gärtnerische Nutzung und die Baulichkeiten in der 
Kleingartenanlage (Abmahnung oder Duldung von 
Pflichtverletzungen), die Übertragung von Aufgaben 
an Dritte, z. B. die Ermächtigung von örtlichen Klein-
gartenvereinen zum Abschluss und/oder Beendigung 
(Kündigung) von Einzelpachtverträgen oder Überlas-
sung der Verwaltung der Kleingartenanlage, ferner die 
Überprüfung, ob und inwieweit nicht kleingärtneri-
sche Tätigkeiten verfolgt werden.“
(Mainczyk, Bundeskleingartengesetz, 11. Aufl. 2015,  
§ 2 Rnr. 9b)

 

Erlaubte Prüfungsintensität
	

„Die Prüfung, ob die Führung der Geschäfte mit den 
Bestimmungen der Satzung in Übereinstimmung 
steht, ist dabei aber auf eine Missbrauchskontrolle 
beschränkt.
Ein Verstoß bei der tatsächlichen Geschäftsführung 
der Kleingärtnerorganisation gegen ihre Satzungsbe-
stimmungen führt damit nur dann zur Ablehnung 
bzw. Aberkennung der kleingärtnerischen Gemein-
nützigkeit, wenn gegen die Satzungsbestimmungen 
offensichtlich verstoßen wird.“
(OVG Sachsen, DÖV 2013, 163).
 


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§ 48 Abs. 2 Nr. 1 u. 3 ThürVwVfG:
Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf, 
auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder 
teilweise mit Wirkung für die Zukunft nur widerrufen 
werden,
1.	 �wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen 

oder im Verwaltungsakt vorbehalten ist; …
3.	 �wenn die Behörde aufgrund nachträglich eingetrete-

ner Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt 
nicht zu erlassen, und wenn ohne den Widerruf das 
öffentliche Interesse gefährdet würde; …

Die Prüfung der Geschäftsführung
nach der AO

Die Zuständigkeit der Finanzämter
 

Die Nachweispflicht

§ 63 Abs. 3 AO:
Die Körperschaft hat den Nachweis, dass ihre tatsächli-
che Geschäftsführung den Erfordernissen des Absatzes 
1 entspricht, durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen 
über ihre Einnahmen und Ausgaben zu führen.

AEAO zu § 63:
Den Nachweis, dass die tatsächliche Geschäftsführung 
den notwendigen Erfordernissen entspricht, hat die 
Körperschaft durch ordnungsmäßige Aufzeichnun-
gen (insbesondere Aufstellung der Einnahmen und 
Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit 
Nachweisen über die Bildung und Entwicklung der 
Rücklagen) zu führen. Die Vorschriften der AO über 
die Führung von Büchern und Aufzeichnungen (§§ 
140 ff.) sind zu beachten. …

Anforderung an die Aufzeichnungen

§ 145 AO:
(1)	 �Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie 

einem sachverständigen Dritten innerhalb angemes-
sener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle 
und über die Lage des Unternehmens vermitteln 
kann. Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer 
Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.

(2)	�Aufzeichnungen sind so vorzunehmen, dass der 
Zweck, den sie für die Besteuerung erfüllen sollen, 
erreicht wird.

 

Die vier Bereiche des „gemeinnützigen“  
Vereins

Ideeller Bereich (§ 51 S. 1 AO)
Ausschließliche und unmittelbare Verfolgung gemein-
nütziger Zwecke
	
Vermögensverwaltung (§ 14 S. 3 AO)
Fruchtziehung aus Kapitalanlagen und Vermietung/ 
Verpachtung unbeweglichen Vermögens
	
Zweckbetrieb (§ 65 AO)
Unentbehrlich für Erfüllung der (steuerbegünstigten) 
satzungsmäßigen Zwecke	

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§§ 14 S. 1, 64 AO)
Selbständige und nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von 
Einnahmen und anderer wirtschaftlicher Vorteile, die 
über bloße Vermögensverwaltung hinausgeht
 

Beweismittel

§ 92 AO:
Die Finanzbehörde bedient sich der Beweismittel, die sie 

nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des 
Sachverhalts für erforderlich hält. Sie kann insbeson-
dere

1.	 �Auskünfte jeder Art von den Beteiligten und anderen 
Personen einholen,

2.	 Sachverständige zuziehen,
3.	 Urkunden und Akten beiziehen,
4.	 den Augenschein einnehmen.

„Eine Körperschaft, die eine Steuerbefreiung oder 	
Steuerermäßigung wegen Verfolgung 	

steuerbegünstigter Zwecke begehrt, trägt die 	
Feststellungslast für die Tatsachen, aus denen 	
sich ergibt, dass sie die Voraussetzungen der 	

Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung erfüllt.“
(BFH, Urt. v. 23.02.2017, Az. V R 51/15)

Folge der fehlenden Gemeinnützigkeit nach 
dem BKleingG
Nur pachtrechtliche Folgen!

§ 4 Abs. 2 Satz 2 f. BKleingG:
Ein Zwischenpachtvertrag, der nicht mit einer als ge-
meinnützig anerkannten Kleingärtnerorganisation oder 
der Gemeinde geschlossen wird, ist nichtig.




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Nichtig ist auch ein Vertrag zur Übertragung der Ver-
waltung einer Kleingartenanlage, der nicht mit einer in 
Satz 2 bezeichneten Kleingärtnerorganisation geschlos-
sen wird.

„Ein Zwischenpachtvertrag, der nicht mit einer 	
nach Landesrecht als gemeinnützig anerkannten 	

Kleingärtnerorganisation abgeschlossen und daher 	
nichtig ist, wird wirksam, wenn nach Vollzug des 	
Vertrages die Gemeinnützigkeit der Organisation 	

anerkannt wird ...“
(BGH, Urt. v. 03.04.1987, Az. V ZR 160/85)

 
 
Die Kündigung von Zwischenpachtverträgen

§ 10 Abs. 1 Nr. 2 BKleingG:
Der Verpächter kann einen Zwischenpachtvertrag auch 
kündigen, wenn …
2.	 �dem Zwischenpächter die kleingärtnerische 	

Gemeinnützigkeit aberkannt ist.
 

Folge der fehlenden Gemeinnützigkeit  
nach der AO

Der Verlust von Steuerbegünstigungen!
 

Die Körperschaftssteuer

§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG:
Von der Körperschaftsteuer sind befreit ...
Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermö-
gensmassen, die nach der Satzung, dem Stiftungsge-
schäft oder der sonstigen Verfassung und nach der 
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecken dienen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung). 
Wird ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten, 
ist die Steuerbefreiung insoweit ausgeschlossen. ...
 

Die Gewerbesteuer

§ 3 Nr. 6 GewStG:
Von der Gewerbesteuer sind befreit ...
Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermö-
gensmassen, die nach der Satzung, dem Stiftungsge-
schäft oder der sonstigen Verfassung und nach der 

tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecken dienen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung). 
Wird ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb – ausgenom-
men Land- und Forstwirtschaft – unterhalten, ist die 
Steuerfreiheit insoweit ausgeschlossen; …
 

Zuwendungsbestätigungen

§ 63 Abs. 5 AO:
Körperschaften im Sinne des § 10b Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 des Einkommensteuergesetzes dürfen 
Zuwendungsbestätigungen im Sinne des § 50 Absatz 1 
der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung nur 
ausstellen, wenn
1.	 �das Datum der Anlage zum Körperschaftsteuerbe-

scheid oder des Freistellungsbescheids nicht länger 
als fünf Jahre zurückliegt oder

2.	 �die Feststellung der Satzungsmäßigkeit nach § 60a 
Absatz 1 nicht länger als drei Kalenderjahre zurück-
liegt und bisher kein Freistellungsbescheid oder 
keine Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid erteilt 
wurde.

Die Frist ist taggenau zu berechnen.
 

Zur Erinnerung:

Zwei grundverschiedene „Gemeinnützigkeiten“

§ 2 BKleingG

Nur  
kleingartenrechtliche 

Auswirkungen

Nur  
steuerrechtliche  
Auswirkungen

§§ 51 ff. AO

 


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1. 	 gemeinnützig = steuerfrei?

Gemeinhin glauben viele, die mit einer gemeinnützigen 
Körperschaft zu tun haben, dass die Zuerkennung der 
Gemeinnützigkeit bedeute, dass keinerlei steuerliche 
Pflichten bestehen würden, weil diese Körperschaft 
insgesamt und unter allen Umständen steuerfrei wäre. 
Dies ist jedoch so nicht der Fall. Steuerfreiheit besteht 
tatsächlich im Bereich der Körperschaftsteuer und der 
Gewerbesteuer. Dies aber nur soweit die Körperschaft 
nicht einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält. 
Mit diesem unterliegt sie, wie später zu zeigen sein wird, 
sowohl der Körperschaftsteuer als auch gegebenenfalls 
der Gewerbesteuer. Auch hinsichtlich der Vermögensteu-
er würde Steuerfreiheit bestehen, wobei allerdings die 
Vermögensteuer aufgrund einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts derzeit ohnehin nicht erhoben 
wird. Hinsichtlich der Umsatzsteuer gelten weitgehend 
die normalen Regelungen, d. h. auch die gemeinnützige 
Körperschaft unterliegt den gleichen umsatzsteuerlichen 
Regelungen wie jeder andere Unternehmer auch. Die 
Gemeinnützigkeit wirkt sich nur insoweit aus, als alle 
Leistungen außerhalb eines wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebes unabhängig von Leistungsinhalt immer dem 
ermäßigten Steuersatz von derzeit 7 % unterliegen. Nur 
die umsatzsteuerpflichtigen Leistungen im Rahmen 
eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes unterliegen 
dem Steuersatz von 19 %. Es gilt also der gleiche Steuer-
satz wie bei allen anderen Unternehmern auch. D. h. im 
Regelfall 19 %, wenn nicht eine Leistung erbracht wird, 
die bei allen Unternehmern dem ermäßigten Steuersatz 
unterliegt.

Wenn eine gemeinnützige Körperschaft erbt und das 
ererbte oder geschenkte Vermögen den gemeinnützigen 

Zwecken gewidmet ist, so ist dieser Vorgang von der 
Erbschaftsteuer befreit, wenn die Verwendung zu dem 
gemeinnützigen Zweck gesichert ist. 

2. 	� Bestandteile einer gemeinnützigen  
Körperschaft aus steuerlicher Sicht

Steuerlich teilt sich eine gemeinnützige Körperschaft 
grundsätzlich in vier Bereiche auf. Zunächst gibt es den 
ideellen Bereich. Das sind solche Dinge wie die Mitglie-
derverwaltung, mögliche Kosten für den Vereinsvorstand 
oder Mitgliederversammlungen und Ausgaben für die 
Erfüllung des gemeinnützigen Zwecks i. e. S. z. B. durch 
Zuwendungen an andere ebenfalls gemeinnützigen 
Organisationen.

Als Zweiten gibt es den Bereich der Vermögensverwal-
tung und schließlich die wirtschaftliche Tätigkeit. Bei 
dieser unterscheidet man noch zwischen einem Zweck-
betrieb und einem sonstigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb.

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb oder  
Vermögensverwaltung? 

Die Vermögensverwaltung ist die reine Vermögensnut-
zung im Sinne einer Fruchtziehung aus Substanzwerten, 
also beispielsweise die Geldanlage bei einer Bank oder 
auch bei privaten Darlehensnehmern oder die Vermie-
tung von vereinseigenen Immobilien. Dabei kann es 
sich sowohl um Wohn-Immobilien handeln, die allein 
der Vermögensanlage dienen, als auch um Immobilien 

Steuerliche und kleingärtnerische Gemeinnützigkeit 
 
 
Erläuterungen der Prinzipien der 
steuerlichen Gemeinnützigkeit
Dr. Harald Grürmann 
Dipl.-Kaufmann, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Lüneburg



im Zusammenhang mit der eigentlichen Tätigkeit der 
Körperschaft wie z. B. der Vermietung einer Vereins-
gaststätte oder der Vermietung von Seminarräumen in 
ansonsten selbst genutzten Räumlichkeiten.
Gewerbebetrieb ist nach der entsprechenden Definition 
des Gewerbesteuergesetzes dagegen jede selbstständige, 
nachhaltige, mit Gewinnabsicht unternommene Beteili-
gung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr, die über 
den Rahmen der Vermögensverwaltung hinausgeht. 
Dabei handelt es sich demgemäß um eine normale wirt-
schaftliche Betätigung am Markt. Wird also die Vereins-
gaststätte selbst betrieben, so handelt es sich um einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Wird sie jedoch an 
einen Dritten – gleichgültig ob es sich um ein Vereins-
mitglied oder gar Vorstandsmitglied handelt oder nicht 
– verpachtet, so handelt es sich um Vermögensverwal-
tung. Steuerlich ist es also besser die Vereinsgaststätte zu 
verpachten als sie selbst zu betreiben

3. 	S teuerliche Grundlagen

a) 	 steuerbegünstigte Zwecke

Steuerbegünstigt sind zunächst die gemeinnützigen 
Zwecke, die in § 52 Abs. 2 AO enumerativ aufgeführt 
sind. Dort findet man beispielsweise unter Nr. 1 die 
Förderung von Wissenschaft und Forschung, unter Nr. 6 
die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmal-
pflege, unter Nr. 8 die Förderung des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, des 
Umweltschutzes, des Küstenschutzes und des Hochwas-
serschutzes, unter Nr. 21 die Förderung des Sports und 
schließlich unter Nr. 23 die Förderung der Tierzucht, 
der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen 
Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht 
und des Faschings…

Diese Nummer 23 in § 52 Abs. 2 AO ist die für den 
Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e. V. und seine 
Mitgliedsorganisationen maßgebliche Vorschrift, auf 
deren Basis die Anerkennung als gemeinnützige Körper-
schaft erfolgen kann.
Des Weiteren gibt es noch die mildtätigen Zwecke 
gemäß § 53 AO. Dabei geht es um Körperschaften, 
die Personen selbstlos unterstützen, die infolge ihres 
körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die 
Hilfe anderer angewiesen sind, oder deren Einkünfte 
bestimmte Grenzen nicht übersteigen und bei denen 
deshalb aus wirtschaftlichen Gründen die Hilfe Dritter 
erforderlich ist.

Des Weiteren fallen unter die steuerbegünstigten Zwecke 
noch kirchliche Zwecke gemäß § 54 AO. Eine Körper-
schaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihre Tätigkeit 
darauf gerichtet ist, eine Religionsgemeinschaft, die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, selbstlos zu 
fördern.

b) 	S elbstlosigkeit

Voraussetzung für die Anerkennung als gemeinnützige 
Körperschaft ist neben der Erfüllung der steuerbegüns-
tigten Zwecke auch die Einhaltung des Grundsatzes der 
Selbstlosigkeit. Dies ist in § 55 AO geregelt. Dort heißt 
es, dass eine Förderung oder Unterstützung selbstlos 
geschieht, wenn dadurch nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke verfolgt werden. Dazu gehören eine 
Reihe weiterer Voraussetzungen, die alle erfüllt sein 
müssen. Mittel dürfen zunächst nur für satzungsgemäße 
Zwecke verwendet werden. Das bedeutet auch, dass Zu-
wendungen an Mitglieder in ihrer Eigenschaft als solche 
nicht zulässig sind. Natürlich können Mitglieder auf-
grund 2-seitiger Verträge z. B. Dienstverträge oder Miet-
verträge für die Körperschaft tätig werden und für diese 
Tätigkeit auch entlohnt werden. In diesem Fall handelt 
es sich nicht um eine Zuwendung an Mitglieder in ihrer 
Eigenschaft als solche sondern um die Bezahlung von 
Leistungen, die das Mitglied aufgrund des abgeschlos-
senen Vertrages erbracht hat und die deshalb selbstver-
ständlich wie bei jedem anderen Dritten auch bezahlt 
werden und bezahlt werden dürfen.

Auch Einlagen dürfen Mitglieder nicht zurückgezahlt 
werden.

Darüber hinaus darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck fremd sind, begünstigt werden. D. h. nie-
mand darf für geleistete Dienste oder gelieferte Waren 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen erhalten und auf 
diese Weise persönlich begünstigt werden.

Bei Auflösung darf das Vermögen der Körperschaft nur 
für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden. Von 
Beginn an muss in der Satzung geregelt sein, wie das 
Vermögen bei Auflösung verwendet werden soll. Es 
muss eine ebenfalls gemeinnützige Person benannt sein, 
die bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft das 
Vermögen halten soll, damit dieses Vermögen weiterhin 
gemeinnützigen Zwecken dient.

Grundsätzlich muss die Körperschaft ihre Mittel zeitnah 
für satzungsgemäße Zwecke verwenden. Das bedeutet 
das Rücklagen nicht in beliebiger Höhe sondern nur 
im Rahmen der von der Abgabenordnung gezogenen 
Grenzen gebildet werden dürfen. Grundsätzlich muss 
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die Ausgabe eingenommener Mittel innerhalb des Folge-
jahres erfolgen.

c) 	 Ausschließlichkeit und Unmittelbarkeit

In § 56 AO ist geregelt, dass die Körperschaften nur ihre 
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verfolgen 
darf und daneben keine weiteren Zwecke hat, die gegebe-
nenfalls nicht steuerbegünstigt sind.

Nach § 57 AO muss diese Verfolgung der satzungsge-
mäßen Zwecke durch der Körperschaft selbst erfolgen. 
Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der Unmittelbarkeit. 
Unschädlich ist jedoch, wenn Aufgabe der Körperschaft 
die Mittelbeschaffung für eine andere gemeinnützige 
Körperschaft ist, wenn die Mittelzuwendung an eine an-
dere gemeinnützige Körperschaft erfolgt oder bei einer 
Stiftung, wenn in bestimmten Grenzen die Unterhaltung 
des Stifters oder seiner Angehörigen auch Gegenstand 
der gemeinnützigen Tätigkeit der Stiftung ist.

Unter engen Grenzen dürfen nach § 62 AO Rücklagen 
gebildet werden, soweit dies erforderlich ist, um die 
steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke nachhaltig 
zu erfüllen. Dabei geht es zum einen um Rücklagen für 
die beabsichtigte Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgü-
tern. Darüber hinaus dürfen 1/3 des Überschusses aus 
der Vermögensverwaltung und desweiteren 10 % der 
sonstigen zeitnah zu verwendenden Mittel einer freien 
Rücklage zugeführt werden. Alle darüber hinausgehen-
den Mittel unterliegen dem Grundsatz der zeitnahen 
Mittelverwendung

Steuerlich unschädlich ist auch die Veranstaltung 
geselliger Zusammenkünfte, wenn dies im Vergleich 
zur steuerbegünstigten Tätigkeit von untergeordneter 
Bedeutung ist.

d) 	 Anforderungen an die Satzung

In der Satzung muss der gemeinnützige Zweck der 
Körperschaft so genau wie möglich bestimmt sein, damit 
eindeutig geregelt ist, dass dieser entsprechende Zweck 
unter die Regelungen der Abgabenordnung zur Gemein-
nützigkeit fällt. Am besten ist es, eine Formulierung 
zu benutzen, die wörtlich der Formulierung in § 52 AO 
entspricht. Dieser steuerbegünstigte Zweck muss aus 
der Satzung direkt hervorgehen. Ein Verweis auf andere 
Unterlagen ist nicht ausreichend.

Über die klare Bestimmung hinaus muss die 
Satzung auch eindeutige Regeln enthalten, wie der 
gemeinnützige Zweck zu erfüllen ist und welche 

Maßnahmen die Körperschaft unternehmen will, um 
den satzungsgemäßen Zweck zu erfüllen. Auch diese 
Regelungen müssen sehr konkret sein, damit später 
geprüft werden kann, ob die Regeln eingehalten werden 
und ob die satzungsgemäßen Zwecke tatsächlich erfüllt 
sind. Erforderlich ist also eine konkrete Benennung des 
Satzungszwecks und klare Regelungen über den Weg, 
auf dem die Körperschaft den satzungsgemäßen Zweck 
erfüllen will und welche Maßnahmen dazu ergriffen 
werden sollen.

Das zuständige Finanzamt ist in der Regel bereit, den 
Anfragenden eine Mustersatzung zur Verfügung zu 
stellen, die alle aus steuerlicher Sicht notwendigen Be-
stimmungen enthält. An diese Mustersatzung sollte man 
sich im Wesentlichen halten. In jedem Fall sollte vor 
Vereinsgründung eine Abstimmung der vorgesehenen 
Satzung mit dem zuständigen Finanzamt erfolgen. In 
der Regel gibt dies dann konkrete Hinweise, welche Vor-
schriften aus Finanzamtssicht geändert werden sollten, 
um tatsächlich eine Zuerkennung der Gemeinnützigkeit 
zu erreichen. Diese Abstimmung empfiehlt sich vor Ver-
einsgründung, weil sonst immer wieder Notarkosten für 
die Anmeldung geänderter Satzungen an das Vereinsre-
gister anfallen.

e) 	 Vermögensbindung

Die Satzung muss konkret bestimmen, wie das Vermö-
gen der Auflösung und der Körperschaft oder bei einem 
Wegfall des gemeinnützigen Zwecks zu verwenden ist. 
Diese Bestimmung muss so konkret sein, dass geprüft 
werden kann, ob bei dieser Verwendung der gemeinnüt-
zige Zweck über die Auflösung der Körperschaft hinaus 
erhalten bleibt. Sollte man diesen Zweck noch nicht ken-
nen oder sich die Verwendung noch offenhalten wollen, 
so genügt gegebenenfalls auch eine Bestimmung, dass 
vor einer Verwendung die Einwilligung des Finanzamts 
eingeholt werden muss.

f ) 	 tatsächliche Geschäftsführung

Nach § 63 AO muss die tatsächliche Geschäftsführung 
der Körperschaft auf die ausschließliche und unmittel-
bare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerich-
tet sein. Selbstverständlich ist die Geschäftsführung 
an die Satzung gebunden und weil die Satzung, wie 
oben ausgeführt, konkrete Aussagen zur Erfüllung des 
satzungsgemäßen Zwecks haben muss, bedeutet eine 
ordnungsgemäße Erfüllung des Satzungszwecks gleich-
zeitlich auch die ordnungsgemäße Erfüllung der steuer-
begünstigten Zwecke.
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Selbstverständlich ist, dass es ordnungsgemäße Auf-
zeichnungen über die Einnahmen und Ausgaben der 
Körperschaft geben muss. Bei der Ausstellung von 
Zuwendungsbescheinigungen sind die entsprechen-
den Muster der Finanzverwaltung zu verwenden. 
Nur wenn dies erfolgt, können die Zuwendenden 
die entsprechenden Beträge tatsächlich als 
einkommensteuerlich abzugsfähige Spenden ansetzen. 

Zur Ordnungsmäßigkeit der tatsächlichen Geschäftsfüh-
rung gehört auch, die fristgerechte Mittelverwendung. 
Das bedeutet, dass die Geschäftsführer darauf achten 
müssen, dass die gemeinnützig gebundenen Mittel zeit-
nah dem steuerbegünstigten Zweck gewidmet werden 
und nicht über die Grenzen der Rücklagenbildung hin-
aus im Vermögen der Körperschaft gehalten werden.

g) 	 wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Für die Einkünfte aus einem wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb gibt es grundsätzlich keine Steuerbegünstigung. 
Dies gilt auch bei gemeinnützigen Körperschaften. 
Unterhält eine gemeinnützige Körperschaft mehrere 
einzelne wirtschaftliche Geschäftsbetriebe z. B. eine 
Kantine, eine Gartenausstellung und ein Sommerfest, so 
werden alle diese Betriebe als ein Betrieb behandelt und 
die Einkünfte entsprechend besteuert.

Nach § 64 Abs. 4 AO gibt es jedoch eine Besonderheit. 
Wenn die Einnahmen aus allen zusammenzurech-
nenden Geschäftsbetrieben € 35.000,00 im Jahr nicht 
übersteigen, so unterliegen die Besteuerungsgrundlagen 
aus diesen Betrieben nicht der Körperschaftsteuer oder 
der Gewerbesteuer.

Ist die Grenze von € 35.000,00 überschritten, so sind 
für die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen die 
entsprechenden Betriebsausgaben abzuziehen. Uneinge-
schränkt sind dabei die unmittelbar mit diesen Einnah-
men im Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben 
abzuziehen, während bei gemischt veranlassten Kosten 
grundsätzlich kein Abzug zulässig ist, es sei denn, dass 
ein objektiver Aufteilungsmaßstab vorhanden ist.

h) 	Z weckbetrieb

Auch ein Zweckbetrieb ist grundsätzlich ein wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb, allerdings ein solcher, der zur 
Erfüllung des Satzungszwecks notwendig ist. Der Sat-
zungszweck darf nur durch einen derartigen Betrieb er-
füllt werden können. Zweckbetrieb ist beispielsweise der 
Betrieb einer Schule für einen Verein, der als Zweck die 
Förderung der Erziehung der Volkes und Berufsbildung 

hat, oder der Betrieb eines Altenheims bei einem Verein 
der die Jugend- und Altenhilfe zum Zweck hat. Weitere 
Beispiele für Zweckbetriebe sind Studentenwohnhei-
me, Behindertenwerkstätten, Museen oder Theater. 
Bei letzteren zählt allerdings der Verkauf von Speisen 
und Getränken anlässlich kultureller Veranstaltungen 
nicht zum Zweckbetrieb, sondern ist wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb. Diese Abgrenzung ergibt sich, weil der 
Umfang des Zweckbetriebes auf das zur Erfüllung des 
Satzungszwecks erforderliche Maß begrenzt ist. Und der 
Verkauf von Speisen und Getränken anlässlich einer kul-
turellen Veranstaltung ist nicht erforderlich, wenn durch 
den Betrieb gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 5 AO die Förderung 
von Kunst und Kultur erreicht werden soll.

4. 	 Rechtsfolgen 

a) 	U msatzsteuer

Bei der Umsatzsteuer gibt es auch für gemeinnützige 
Körperschaften keine Sonderregelung, Aber natürlich 
gilt auch für diese Unternehmer die Anwendung der 
allgemeinen Befreiungsregeln gemäß § 4 UStG. Einzige 
Besonderheit ist der § 11 Abs. 2 Nummer acht UStG. Hier 
ist geregelt, dass für Leistungen der Körperschaften, die 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mild-
tätige oder kirchliche Zwecke verfolgen, der ermäßigte 
Steuersatz von zurzeit 7 % angewendet wird. Dies gilt 
allerdings nicht für Leistungen, die im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ausgeübt werden. Für 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe gilt der Regelsteuersatz 
von 19 % und der ermäßigte Steuersatz ist in den Fällen 
anzuwenden, in denen dies bei allen Unternehmern 
erfolgt, also beispielsweise beim Verkauf von Lebensmit-
teln.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die 
Kleinunternehmerregelung des § 19 UStG. Gemeinnützi-
ge Institutionen können genau wie alle anderen Unter-
nehmer, wenn der Umsatz € 17.500,00 nicht übersteigt, 
von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen 
und schulden keine Umsatzsteuer, können aber auch 
selbstverständlich keinen Vorsteueranspruch in An-
spruch nehmen. Das bedeutet, dass bei wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben mit einem Jahresumsatz von weniger 
als € 17.500,00 im Ergebnis keine Umsatzsteuer gezahlt 
werden muss.
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b) 	 Vermögensteuer

Die Vermögensteuer wird zurzeit aus verfassungsrechtli-
chen Gründen nicht erhoben.

c) 	 Körperschaftsteuer

Ein Zweckbetrieb ist genauso von der Körperschaftsteuer 
befreit, wie die Vermögensverwaltung oder der ideelle 
Bereich. Auf den Umfang des Umsatzes oder des Ge-
winns kommt es dabei nicht an.
Beim wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ist die Freigrenze 
von § 64 Abs. 3 AO von € 35.000,00  zu berücksichtigen. 
Ist der Umsatz aus allen zusammengefassten wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben kleiner als € 35.000,00  so 
unterbleibt auch in diesem Fall eine Besteuerung im 
Rahmen der Körperschaftsteuer und das führt dazu, dass 
auch der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb im Ergebnis 
Körperschaftsteuer frei bleibt. 

Übersteigt der Umsatz die Grenze von € 35.000,00, so 
müssen die Einkünfte ermittelt werden. Ein steuerpflich-
tiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb hat dabei grund-
sätzlich alle sieben Einkommensarten des Einkommen-
steuergesetzes. Die Umqualifizierung aller Einkünfte in 
solche aus Gewerbebetrieb wie bei einer GmbH unter-
bleibt. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kann also 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb oder solche aus selbstständiger Arbeit 
haben. Einkünfte aus Kapitalvermögen oder Vermietung 
und Verpachtung dürften in der Regel der Vermögens-
verwaltung zuzurechnen sein.

Die Summe der Einkünfte wird nach § 24 Körper-
schaftsteuergesetz um einen Freibetrag in Höhe von 
€ 5.000,00 gekürzt, und auf das sich danach ergebende 
steuerpflichtige Einkommen wird der Körperschaftsteu-
ersatz von 15 % angewendet.

d) 	 Gewerbesteuer

Auch bei der Gewerbesteuer gilt, dass ein Zweckbetrieb 
steuerfrei ist. Auch hier muss für eine Steuerpflicht die 
Grenze von € 35.000,00 gemäß § 64 Abs. 3 AO über-
schritten sein. Berechnungsgrundlage ist der Gewerbeer-
trag d. h. der Gewinn ist gegebenenfalls um die gewerbe-
steuerlichen Hinzurechnungen zu erhöhen und um die 
entsprechenden Kürzungen zu mindern.

Ähnlich den körperschaftsteuerlichen Freibetrag gemäß 
§ 24 KStG gibt es auch im Gewerbesteuergesetz (§ 11 
Abs. 1 Nr. 2 GewStG) einen Freibetrag in Höhe von € 
5.000,00. Auf den sich danach ergebenden Gewerbe-

ertrages die Steuermesszahl von 3,5 % anzuwenden ist. 
Das Ergebnis dieser Berechnung ist der Gewerbesteuer-
messbetrag. Auf diesen Gewerbesteuermessbetrag wird 
dann der Hebesatz der Belegenheitsgemeinde angewen-
det und auf diese Weise errechnet sich die Gewerbesteu-
er.

5. 	Z usammenfassung

Die steuerlichen Regelungen für gemeinnützige Kör-
perschaften stellen einen guten Rahmen dar, um die 
Steuerpflicht wenn doch nicht ganz zu vermeiden, so 
doch deutlich zu vermindern und vor allem durch die 
Ausstellung von Zuwendungsbescheinigungen eine 
steuerlich geförderte Finanzierung des gemeinnützigen 
Zwecks der Körperschaft zu erreichen. Allerdings bedarf 
es sorgfältiger Beachtung der entsprechenden steuerli-
chen Regelungen. Wenn man dies tut, dürften Steuern 
in vielen Fällen ganz oder doch zu einem wesentlichen 
Teil vermieden werden können.
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Tätigkeitsbereiche des Kleingärtnervereines

•	 Ideeller Bereichs
•	 Vermögensverwaltung 
•	 Zweckbetrieb
•	 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Bedeutung und Folgen der Unterscheidung

Vereine unterliegen in der Regel der Besteuerung. Dies
bedeutet, dass die Einkünfte des Vereins der Körper-
schaftsteuer
unterliegen. Weiterhin kann der Verein zur Umsatzsteu-
er und Gewerbesteuer veranlagt werden.

Durch die steuerliche Gemeinnützigkeit können Vereine 
jedoch unter gewissen Voraussetzungen Steuerbefreiun-
gen oder Ermäßigungen genießen.

Entsprechend der Abgabenordnung (AO) ist der Verein 
verpflichtet seine Aufzeichnungen entsprechend der 4 
Bereiche 

•	 Ideeller Bereich
•	 Vermögensverwaltung 
•	 Zweckbetrieb
•	 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

zu führen. Ein Wahlrecht gibt es nicht. Wobei es durch 
aus sein kann, dass nicht alle 4 Bereiche in einen Verein 
vorhanden sind. 
Im Rahmen der Veranlagung des Finanzamtes (aller 3 
Jahre) prüft das Finanzamt die Steuerpflicht. 

Der ideelle Bereich im Verein ist steuerfrei. Die Ver-
mögensverwaltung und der Zweckbetrieb ist von der 
Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer befreit. Bei 
der Umsatzsteuer wird maximal der ermäßigte Steuer-
satz von 7 % angewendet. Interessant für die Finanzbe-
hörde ist lediglich der steuerpflichtige wirtschaftliche 
Geschäftsbetrieb. Dieser ist nach Abzug entsprechender 
Freibeträge steuerpflichtig, sowohl Körperschaftsteuer, 
Gewerbesteuer und Umsatzsteuer.

Ideeller Bereich

Der Körperschaftssteuer befreite ideelle Bereich wird ge-
prägt durch die Tätigkeiten und Aktivitäten des Vereins, 
die der Erfüllung der steuerbegünstigten satzungsmä-
ßigen Zwecke, der Kleingärtnerei nach 52 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 23 AO dienen, z. B. die Verwaltung des Vereines, die 
Darstellung des Vereines in der Öffentlichkeit usw.  

Die wichtigste Finanzierungsquelle im Verein ist der 
Mitgliedsbeitrag. Der Mitgliedsbeitrag ist ein Geldbei-
trag, den jedes Vereinsmitglied zu zahlen hat. Von der 
Verpflichtung zur Zahlung eines Mitgliedsbeitrages kann 
ein  Mitglied befreit werden, wenn dies in der Satzung 
geregelt ist.

Regelmäßig ist durch den Vereinsvorstand zu prüfen, ob 
die Höhe noch ausreicht um die laufenden Kosten für 
die Vereinsverwaltung zu decken. Beitragserhöhungen 
sollten langfristig vorbereitet werden. Je offensiver über 
die finanziellen Belange eines Vereins gesprochen wird 
umso einfacher ist es, entsprechende Beschlüsse zu 
fassen.

Steuerliche und kleingärtnerische Gemeinnützigkeit 
 
 
Tätigkeitsbereiche des Kleingärtnervereins

UWE JAKOBEIT 
Schatzmeister des Landesverbandes Sachsen der Kleingärtner e.V.



bundesverband deutscher gartenfreunde e. v. – grüne schriftenreihe 264	 19

Viele Vereine haben neben dem Mitgliedsbeitrag Um-
lagen. Eine Umlage wird i.d.R. von den Mitgliedern für 
die Durchführung konkreter Investitionen oder Ver-
anstaltungen erhoben. Eine Vereinsumlage darf nicht 
zur laufenden Erfüllung des Vereinszweckes erhoben 
werden, etwa zur Deckung des Finanzbedarfs, der über 
regelmäßige Beiträge nicht abgedeckt werden kann

Eine Umlage ist auch zur Deckung eines gemeinnützig-
keitsschädlichen Verlustes aus steuerpflichtigem wirt-
schaftlichem Geschäftsbetrieb möglich.

Ob Umlagen überhaupt beschlossen werden dürfen und 
somit erhoben werden, muss in der Satzung verankert 
sein.

Spenden sind Zuwendungen an den Verein ohne Gegen-
leistung. Es können sowohl Geldspenden als auch Sach-
spenden angenommen werden. Verfügt der Verein über 
die steuerliche Gemeinnützigkeit kann er eine entspre-
chende Zuwendungsbescheinigung nach dem amtlichen 
Muster ausstellen. Zu beachten ist, dass nur für den 
steuerlich gemeinnützigen Zweck eine derartige Beschei-
nigung ausgestellt werden darf (Ideeller Bereich!). Dies 
gilt aber nicht für Mitgliedsbeiträge.

Eine weitere Einnahmequelle sind Bußgelder. Dazu 
muss sich der Verein beim zuständigen Oberlandesge-
richt registrieren und jährlich melden ob und wieviel 
Bußgelder eingenommen werden.

Auch ein Verein kann Erben oder Schenkungen anneh-
men. Hierbei ist das Erbschaftssteuergesetz maßgebend. 
Der Gesetzgeber hat hier entsprechende Freibeträge im 
Gesetz festgelegt.

Eine weitere Einnahme können Zuschüsse und Förder-
mittel der öffentlichen Hand oder auch von Verbänden 
sein. Sollten Fördermittel gewährt werden ist im engen 
Zusammenwirken mit dem Fördermittelgeber die exakte 
Verwendung abzustimmen und die entsprechend Nach-
weisführung abzusichern. 

Die Verpachtung der Kleingärten gehört zu den sat-
zungsgemäßen Aufgaben eines jeden Kleingärtnerverei-
nes. 
Somit gehören die Pachteinnahmen und die Pachtzah-
lungen an den Bodeneigentümer zum Ideellen Bereich. 
Entsprechend den vertraglichen Regelungen mit dem 
Pächter sind nicht verpachtete Flächen bzw. Gemein-
schaftsflächen entsprechend einer ordnungsgemäßen 
Rechnungslegung auf die einzelnen Pächter um zu 
legen.

Ausnahme:
Sollten Vereine Bodeneigentümer sein, so kann von 
dieser Regelung abgewichen werden und es kann der 
Vermögensverwaltung zugeordnet sein.

Die Ausgaben im ideellen Bereich sind sehr vielfältig. 
Alle Aufwendungen die zur Erfüllung des Satzungszwe-
ckes, der Kleingärtnerei, sind im ideellen Bereich zu 
verbuchen.
Besonders wichtig ist hierbei die Fachberatung zu sehen. 
Ist doch die fachliche Betreuung der Mitglieder sat-
zungszweck. 
Weitere Ausgaben sind die Betreuung der Mitglieder, 
Reisekosten, Verwaltungskosten des Vereines, Zahlung 
einer Ehrenamtspauschale (wenn es die Satzung zulässt) 
und natürlich die Instandhaltung der Kleingartenanlage.
Alle Vereinsaktivitäten, die zur unmittelbaren Verwirk-
lichung des Vereinszweckes dienen sind Kosten im 
ideellen Bereich.

Vermögensverwaltung

Die steuerfreie vermögensverwaltende Tätigkeit eines 
Vereines ist dadurch gekennzeichnet, dass Vereinsver-
mögen Dritten zur Nutzung gegen Entgelt überlassen 
wird.
So ist die langfristige Vermietung von Vereinsheimen 
steuerfrei. 
Auch Kapitalerträge sind in der Vermögensverwaltung 
entsprechend zu verbuchen, falls es noch welche gibt!
Die Ausgaben in der Vermögensverwaltung sind somit 
alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ver-
pachtung eines Vereinsheimes. Auch Kontoführungs-
gebühren oder Depotkosten sind hier entsprechend zu 
verbuchen.

Wird ein Vereinsheim nur gelegentlich verpachtet wer-
den, so ist dies im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu 
erfassen.

Zweckbetrieb

Ist ein Verein auch wirtschaftlich tätig, um gemeinnützi-
ge Ziele zu erreichen, so liegt ein Zweckbetrieb vor. Die 
Abgabenordnung (§ 65) definiert den Zweckbetrieb wie 
folgt: Ein Zweckbetrieb ist gegeben, wenn 
•	 �der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Gesam-

trichtung dazu dient, die steuerbegünstigten sat-
zungsmäßigen Zwecke der Körperschaft zu verwirkli-
chen,

•	 �die Zwecke nur durch einen solchen Geschäftsbetrieb 
erreicht werden können und

•	 �der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begüns-
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tigten Betrieben derselben oder ähnlicher Art nicht 
in größerem Umfang in Wettbewerb tritt, als es bei 
Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke unvermeid-
bar ist.

Der Zweckbetrieb eines Vereins ist von der Körperschaft- 
und der Gewerbesteuer befreit. Zudem muss keine 
Umsatzsteuer gezahlt werden, wenn die Umsätze, die 
ein Zweckbetrieb tätigt die Freigrenze von 17.500,00 € 
unterschreiten. Bei Überschreitung der Freigrenze wird 
auf die gesamten Umsätze eine Umsatzsteuer von 7 % 
erhoben (ermäßigter Steuersatz).
Im Bereich des Sports fallen die vielfältigsten Aktivitäten 
in den Bereich eines Zweckbetriebes. Im Kleingartenwe-
sen ist dies nicht so ausgeprägt. 

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Vereine können nach § 56 AO nur dann als steu-
erbegünstigt anerkannt werden, wenn sie ihre sat-
zungsgemäßen Zwecke ausschließlich verfolgen. Ein 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb liegt vor, wenn der 
Kleingärtnerverein in Konkurrenz zu einem anderen 
Unternehmer tritt.
Das Unterhalten von wirtschaftlichen Geschäftsbetrie-
ben, mit denen der Satzungszweck nicht unmittelbar 
verwirklicht wird, wird nur als Nebenzweck geduldet. 
Die „Kleingärtnerei“ muss im Mittelpunkt der Tätigkei-
ten im Verein stehen.
Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist eine selbststän-
dige, nachhaltige Tätigkeit, durch die Einnahmen oder 
andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden und die 
über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinaus-
geht. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist nicht erforder-
lich.
Mehrere wirtschaftliche Betriebe sind als Ganzes zu er-
fassen. Somit ist es auch möglich Gewinne und Verluste 
verschiedener Geschäftsbetriebe zu verrechnen und 
somit einen Verlustausgleich durchzuführen.
Entsprechend § 64 Abs. 3 AO gibt es einen Freibetrag. 
Dieser liegt derzeit bei einer Gesamteinnahme von 
35.000 €. Erst dann wird es auch für das Finanzamt 
interessant.
Folgende Tätigkeiten im Verein werden den steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zugeordnet:
•	 �Verkauf von Speisen und Getränken bei kulturellen 

Veranstaltungen
•	 �Das Betreiben einer Vereinsgaststätte. Hier ist der 

Verein ggf. auch Arbeitgeber. Diese hat weitere Aus-
wirkungen auf andere Steuergesetze. Hier empfiehlt 
es sich eine steuerliche Beratung in Anspruch zu 
nehmen

•	 �Kurzfristige Vermietung von Räumlichkeiten

Achtung!
Ergibt sich insgesamt ein Verlust aus den wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben, darf dieser aber nicht aus 
Mitteln des ideellen Bereiches, Gewinnen aus dem 
Zweckbetrieb oder Erträgen aus der Vermögensverwal-
tung ausgeglichen werden (Mittelfehlverwendung)

Ein Verlust aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
kann zur Aberkennung der steuerlichen Gemeinnützig-
keit führen. 

Aber!
Sollten in den sechs vorangegangen Jahren Gewinne aus 
dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb in der gleichen 
Höhe dem Verein zugeführt worden sein. In diesen Fall 
droht keine Aberkennung.

Grenzfall bei der Zuordnung zu den  
entsprechenden Bereichen:

Wasser und Strom im Kleingärtnerverein:	
Hier gibt es verschiedene Rechtsauffassungen. 
Zum einen steht diese Leistung im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Verpachtung der Parzellen 
als Nebenleistung. Eine andere Auffassung ist der 
wirtschaftliche Zweckbetrieb als notwendige Leistung 
zur Betreibung der Kleingärtnerei, denn ohne Wasser 
wächst manches nicht (vor allem im Sommer 2018).                                                                             
Eine weitere Auffassung der Finanzverwaltung ist der 
wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, da der Verein die Leis-
tungen von den Versorgungsunternehmen bezieht und 
mit separater Abrechnung weitergibt an die einzelnen 
Pächter. Hier empfiehlt es sich, sich  mit den zuständi-
gen Finanzamt abzustimmen.
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Steuerliche und kleingärtnerische Gemeinnützigkeit 
 
 
Anforderungen an Finanzgebaren des Kleingärtnervereins
 
Hans-Dieter DESEl 
Dipl.-Finanzwirt (FH), Steuerberater, Neu-Isenburg

Zivilrechtliche Anforderungen:

Der Vorstand hat die Aufgabe, die Geschäfte des Ver-
eins zu führen (§ 27  in Verbindung mit §§ 662 bis 667  
BGB). Diese Aufgabe obliegt allen Vorstandsmitgliedern, 
auch denen, die nicht vertretungsbefugt sind.

Der Vorstand ist verpflichtet, Rechenschaft über seine 
Geschäftsführung abzulegen (§ 666) BGB. Und zwar 
Rechenschaft in erster Linie gegenüber den Mitgliedern. 
Rechenschaft über die Geschäftsführung bedeutet Aus-
künfte geben über alle Vorgänge und Umstände, über 
die Erledigung der übertragenen Aufgaben und die vom 
Vorstand getätigten Geschäfte für den Verein. 

Zu den Geschäften des Vereins zählen die Beschaffung 
der finanziellen Mittel für den Verein sowie die Ver-
wendung dieser Mittel für satzungsmäßige Zwecke im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. 

Es ist Aufgabe des Vorstands, alle dem Verein zustehen-
den Einnahmen zu realisieren. Er muss die Realisierung 
der Einnahmen durchsetzen, es sei denn die Realisie-
rung ist nicht möglich (z.B. bei Zahlungsunfähigkeit des 
Schuldners) oder unwirtschaftlich (wenn die Kosten für 
die Realisierung höher sind als der Rechnungsbetrag). 
Ein Verzicht auf rechtlich zustehende Einnahmen aus 
Bequemlichkeit oder aus anderen nicht wirtschaftlich be-
gründeten Motiven  können haftungsrechtlich relevante 
Verstöße gegen eine ordnungsmäßige Geschäftsführung 
sein. Insbesondere können Vorstandsmitglieder oder der 
Vorstand insgesamt nur in Ausnahmefällen auf Forde-
rungen gegenüber Mitgliedern oder Dritten verzichten.
Im Rahmen der Geschäftsführung ist der Vorstand 

berechtigt und verpflichtet, Ausgaben für den Verein zu 
tätigen. Und zwar alle Ausgaben, zu deren Zahlung der 
Verein aus gesetzlichen, vertraglichen und satzungsmä-
ßigen Gründen und durch Beschlüsse der Gremien des 
Vereins verpflichtet ist.

Grundsätzlich sollte jede Ausgabe eines Vereins durch 
Beschluss des Vorstands bestätigt werden, sobald sie 
einen festgelegten Betrag von beispielsweise 100,00 € im 
Einzelfall übersteigen. 

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ein Vorstands-
mitglied eine Ausgabe bis zur Höhe von 100,00 € selbst 
veranlassen kann, ohne den Vorstand um Genehmigung 
zu fragen. Daher sollte eine solche Regelung erst nach 
Abwägung aller Für und Wider beschlossen werden. 
Einzelheiten können geregelt werden, z. B. nur bestimm-
te Vorstandsmitglieder, Genehmigung im Nachhinein 
durch Vorstandsbeschluss u. a.

Außerordentliche Ausgaben bedürfen eines Beschlusses 
der Mitgliederversammlung. Ohne eine Regelung in 
der Vereinssatzung ist das immer dann der Fall, wenn 
eine Ausgabe im Einzelfall einen wesentlichen Teil des 
Vereinsvermögens ausmacht. Da dieser Grundsatz unbe-
stimmt ist und in der Höhe Spielräume zulässt, die im 
Zweifelsfall eine gerichtlichen Überprüfung standhalten 
müssen, empfiehlt es sich, entsprechende Satzungsre-
gelungen zu treffen. Z. B. alle Ausgaben bedürfen der 
Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung, die 
im Einzelfall die Höhe von 3.000,00 € übersteigen.

Werden Anschaffungen in Auftrag gegeben, die einen 
größeren Wert darstellen (beispielsweise ab 500,00 €), 
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wird empfohlen, mindestens zwei Vergleichsangebote 
vor der Auftragserteilung einzuholen. Entscheidet sich 
der Vorstand nicht für das günstigste Angebot, sollte 
eine schriftliche Begründung hinterlegt werden.

Steuerrechtliche Anforderungen

Selbstlose Mittelverwendung ( § 55 AO)

Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße  
steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden.

Der Verein muss alle seine Einnahmen für steuerbe-
günstigte Zwecke verwenden. Dazu gehören neben 
seinen Mitgliedsbeiträgen, Spenden auch die Zinserträge 
aus Kapitalanlagen, evtl. Miet- und Pachterträge, aber 
insbesondere auch Überschüsse aus Veranstaltungen 
und Gewinne aus Zweckbetrieben oder wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben.

Die Verwendung für den steuerbegünstigten Zweck der 
Kleingärtnerei liegt immer dann vor, wenn die Vereins-
mittel für die Umsetzung der Kleingartenpachtverträge, 
Pflege und Erhalt der Gartenanlagen, Verwaltung des 
Vereins, die Betreuung seiner Mitglieder, für die Fach- 
und Rechtsberatung der Mitglieder verwendet werden.

In keinem Fall dürfen aber die Mittel des Vereins dazu 
verwendet werden, um Verluste aus einem wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb auszugleichen. Daher muss die 
Preisgestaltung bei geselligen Veranstaltungen oder dem 
Betrieb einer Gaststätte in einem Vereinsheim so gestal-
tet werden, dass Überschüsse erzielt werden oder zumin-
dest Verluste aus diesen Bereichen vermieden werden. 

Es ist aber unschädlich für die Steuerbegünstigung, 
wenn der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in den voran-
gegangenen sechs Jahren Gewinne mindestens in Höhe 
des entstandenen Verlusts erwirtschaftet hat ( Tz. 3 zu § 
55 Absatz 1 Nr. 1 AO – Anwendungserlass).

Sollte das nicht er Fall sein, ist es ebenfalls unschädlich 
für die Steuerbegünstigungen, wenn der Verlust im 
folgenden Wirtschaftsjahr durch einen Gewinn im wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb wieder ausgeglichen wird 
und der Verlust auf einer Fehlkalkulation beruht ( Tz. 5 
zu § 55 Absatz 1 Nr. 1 AO – Anwendungserlass).

Es ist auch unschädlich für die Steuerbegünstigung, Ver-
luste durch Aufnahme eines Darlehens auszugleichen. 
Das Darlehen muss aber dann aus künftigen Gewinnen 
des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs zurückgezahlt 
werden. Wegen der Risiken für den Verein/Verband 

kann dieser Weg nicht empfohlen werden.
Es ist auch unschädlich für die Steuerbegünstigung, 
Verluste durch Erhebung einer Mitgliederumlage 
auszugleichen. Die Umlage muss dann aber bereits bei 
der Beschlussfassung eindeutig für den Ausgleich der 
Verluste aus einem wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb 
bestimmt sein.

Verluste aus der Vermögensverwaltung dürfen ebenfalls 
nicht mit Mitteln aus dem ideellen Bereich ausgeglichen 
werden. Zur Vermögensverwaltung gehört auch die 
dauerhafte Verpachtung eines Vereinshauses. Wegen 
des hohen finanziellen Bedarfs für Reparaturen, Erhal-
tung und Modernisierung decken die Pachteinnahmen 
nicht immer die entstandenen Kosten, so dass Verluste 
entstehen. 

Für Verluste in der Vermögensverwaltung gelten die glei-
chen Regeln wie im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. 
Sie sind unschädlich, wenn in den vorangegangenen 
sechs Jahres Überschüsse in der Vermögensverwaltung 
erzielt wurden, die den Verlust des laufenden Jahres 
übersteigen. Der Verlust ist auch hier unschädlich, wenn 
er auf einer Fehlkalkulation beruht und der Verlust 
durch den Gewinn des Folgejahres ausgeglichen wird. 
Auch Im Rahmen der Vermögensverwaltung ist der 
Ausgleich von Verlusten für eigens dafür bestimmte und 
beschlossene Mitgliederumlagen möglich.

Mitgliedern dürfen keine Zuwendungen aus dem Ver-
einsvermögen erhalten. Zuwendungen sind Geldbeträge 
und Sachzuwendungen in Form von Ausschüttungen. 
Diese liegen immer dann vor, wenn die Zahlung nicht 
für eine bestimmte Gegenleistung erfolgt.

Bei der Auflösung des Vereins dürfen keine Ausschüt-
tungen an die Mitglieder vorgenommen werden. Evtl. 
vorhandenes Vereinsvermögen muss auch bei Auflösung 
des Vereins für steuerbegünstigte, kleingärtnerische 
Zwecke verwendet werden. Das kann dadurch gesche-
hen, dass das Vermögen auf eine andere steuerbegüns-
tigte Kleingärtnerorganisation übertragen wird.

In Verbindung mit § 2 Bundeskleingartengesetz kommt 
als Empfänger nur ein Kleingartenverband oder -verein 
in Frage, ggf. Kommune oder Landkreis mit entspre-
chender Zweckbestimmung.

Selbstlos bedeutet, dass der Verein seinen Mitgliedern 
keine Zuwendungen machen darf, und zwar weder Geld- 
noch Sachzuwendungen. 

Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz für tätige 
Mitglieder und  Vorstände sind zulässig, wenn diese an-
gemessen sind. Auslagenersatz kann beispielsweise die 
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Erstattung von Fahrtkosten und Verpflegungsmehrauf-
wendungen sein. Unbedenklich sind die Erstattung der 
Fahrkosten und Verpflegungsmehraufwendungen, wenn 
sie im Rahmen der steuerlich anerkannten Höchstbeträ-
ge bleiben. 

Das sind bei PKW-Kosten 0,30 € je gefahrene Kilometer, 
bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln die tat-
sächlichen Aufwendungen. An Verpflegungspauschalen 
erkennt das Finanzamt 12,00 € an, wenn eine „Dienst-
reise“ für den Verein länger als 8 Stunden dauert und 
24,00 € bei ganztägiger Abwesenheit (24 Stunden). 
Unproblematisch ist auch die Erstattung tatsächlich 
nachgewiesener Kosten, beispielsweise für Büromaterial, 
Telefonkosten, Anschaffungen u.s.w.

Differenzierter ist die Frage von pauschalen Aufwands-
entschädigungen für Mitglieder oder Vorstände. 

Sowohl Finanzverwaltung als auch die Sozialversiche-
rung (Deutsche Rentenversicherung) gehen davon aus, 
dass auch bei pauschalen Zahlungen immer nur Ausla-
gen des Mitglieds ersetzt werden dürfen. Ausgaben also, 
die dem Grunde nach entstanden sind in der Höhe aber 
nicht exakt bestimmt werden können. Die pauschale 
Aufwandsentschädigung darf keine Vergütung für die in 
das Ehrenamt investierte Zeit sein.

Die Höhe muss sich an den tatsächlich angefallenen 
Ausgaben orientieren. Im Zweifelsfall können Aufzeich-
nungen der tatsächlichen Ausgaben über einen reprä-
sentativen Zeitraum von drei oder sechs Monaten bei 
der Argumentation gegenüber Finanzamt oder Deutsche 
Rentenversicherung hilfreich sein.

Gehen die pauschalen Aufwandsentschädigungen über 
einen bloßen Auslagenersatz hinaus, kann die Finanz-
verwaltung die Steuerbegünstigung des Vereins / Ver-
bands versagen und die Deutsche Rentenversicherung 
Sozialversicherungsbeiträge nacherheben.

Im übrigen hat das Bundessozialgericht in seinem Urteil 
vom 16.08.2017 im Fall eines ehrenamtlichen Kreis-
handwerkermeisters entschieden, dass seine Aufwands-
entschädigungen in Höhe von 6.400 € / Jahr nicht der 
Sozialversicherungspflicht unterliegen, da er nicht als 
Arbeitnehmer anzusehen sei. Ein Urteil, dass auch für 
Vereinsvorstände gelten sollte.

Unschädlich für die Steuerbegünstigung und sowohl 
steuerfrei (ab 1.1.2007) als auch sozialversicherungsfrei 
(ab 1.1.2008) sind pauschale Aufwandsentschädigungen, 
wenn die Summe aller Zahlungen  im Jahr 720,00 € 
je Mitglied  nicht übersteigen. Voraussetzung ist im-
mer, dass die Zahlungen sowohl der Höhe als auch 

dem Grunde nach durch Satzungsbestimmung oder 
Beschluss der Mitgliederversammlung/des Vorstands 
festgelegt sind. 

Empfohlene Satzungs-Formulierung: „Der Vorstand übt 
seine Tätigkeit grundsätzlich ehrenamtlich aus, er hat 
jedoch Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen und 
ist von der Gemeinschaftsarbeit befreit. Dem Vorstand 
kann eine angemessene Aufwandsentschädigung gezahlt 
werden. Die Höhe des zu zahlenden Betrages schlägt der 
Vorstand vor und ist von der Mitgliederversammlung zu 
genehmigen.“

Verdiente Mitglieder erhalten oft aus Anlass persön-
licher Ereignisse wie z.B. Geburtstag, Hochzeit oder 
Vereinsjubiläum eine Annehmlichkeit des Vereins. Das 
sind sogenannte Annehmlichkeiten, wie sie im Rah-
men der Mitgliederbetreuung allgemein üblich sind. 
Geldgeschenke sind aber nicht zulässig. Dagegen sind 
Aufmerksamkeiten wie z. B. Blumen, Geschenkkorb, 
Buch, Weinpräsent grundsätzlich nicht schädlich für die 
Steuerbegünstigung, ebenso wenig die im Rahmen der 
Mitgliederbetreuung, Vereinsveranstaltungen übliche 
unentgeltliche oder verbilligte Bewirtung von Vereins-
mitgliedern.

Allerdings gilt auch hier, dass die Höhe der Aufwendung 
angemessen sein muss. Als angemessen kann es ange-
sehen werden, wenn der Wert des Geschenks den 40 € 
je Anlass, bei Vereinsveranstaltungen und Mitglieder-
betreuung 40 € pro Jahr und Mitglied nicht übersteigt. 
Kranz- und Grabgebinde unterliegen keiner Begrenzung.

Selbstlose Mittelverwendung heißt auch, dass alle 
Einnahmen sofort für steuerbegünstigte Zwecke ein-
gesetzt werden müssen. Sofort bedeutet in diesem Fall 
bis spätestens Ende des zweiten Jahres nach der Verein-
nahmung. Hier hat der Gesetzgeber eine Erleichterung 
gegenüber früher geschaffen. De Fakto bedeutet dies, 
dass der Verein – neben zulässigen Rücklagen – ein 
Vermögen in Höhe einer Jahreseinnahme besitzen darf, 
ohne dass dies steuerschädlich ist.

Weitere Ausnahmen zur „sofortigen Mittelverwendung“ 
ist die Bildung von Rücklagen.

Anlagekassen

Große Vereine haben oft mehrere Gartenanlagen. In der 
Regel haben die Anlagen eigene Kassen.

Rechtlich gesehen besteht nur ein Verein. Alle Einnah-
men und Ausgaben der Anlagen sind dem Verein zuzu-
rechnen. Es wird den Vereinen dringend empfohlen, die 
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Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Anlagenkassen 
in einen gemeinsamen Kassenbericht zusammen zu 
fassen, zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben 
des „Hauptvereins“.

Ganz besonders problematisch ist es, wenn die Anla-
gen eigene wirtschaftliche Betätigungen entfalten, z.B. 
Gartenfeste oder sogar Vereinsheime, und diese über die 
„Anlagenkasse“ abgerechnet und gebucht werden. Auch 
diese Einnahmen und Ausgaben werden dem Verein 
zugerechnet und müssen zusammengerechnet werden. 
Der Verein hat nur insgesamt einmal die Freigrenzen für 
die Umsatzsteuer (17.500 € Kleinunternehmerregelung) 
und für die Körperschaft- und Gewerbesteuer (Einnah-
men 35.000 € und Gewinn 5.000 €).

Kassierer der einzelnen Gartenanlagen müssen daher 
ihre Aufzeichnungen genau so führen wie der Kassierer 
des „Hauptvereins“ und die Grundsätze wie in diesem 
Kapitel beschrieben beachten.

Buchhaltung/Aufzeichnungen

Über die Vereinnahmung und über die Verwendung der 
finanziellen Mittel muss der Vorstand „Rechnung legen“. 
Dies ergibt sich aus § 259 BGB.

 „Rechnungslegung“ bedeutet, 
•	 �Einnahmen und Ausgaben einzeln und fortlaufend 

aufzeichnen, 
•	 �die einzelnen Einnahmen und Ausgaben bestimmten 

sachlichen Bereichen zuzuordnen, 
•	 �die Einnahmen und Ausgaben jedes einzelnen sach-

lichen Bereichs zusammenzurechnen und zu einem 
Kassenbericht zusammenzustellen,

•	 �die rechnerischen Geldbestände mit den tatsächli-
chen Geldbeständen zu vergleichen und diese Geld-
bestände in den Kassenbericht einzufügen, 

•	 �die Abstimmung der rechnerischen und der tatsächli-
chen Geldbestände in den Kassenbericht einzufügen.

Vereine ermitteln –wie kleinere und mittlere Betriebe- 
ihren „Gewinn“ durch Gegenüberstellung der Einnah-
men und der Ausgaben. Man spricht auch nicht von 
einem „Gewinn“, sondern von einem „Überschuss“, statt 
„Verlust“ von einem „Überschuss der Ausgaben über die 
Einnahmen“.

Daher heißt die Gewinnermittlung eines Vereins im 
steuerlichen Sinne die „Einnahme-Überschussrech-
nung“. 

Wir nennen aber diese Gegenüberstellung der Einnah-
men und der Ausgaben des Vereins den „Kassenbericht“, 

auch wenn er nicht nur die (Bar-) Kasse, sondern alle 
Geldgeschäfte beinhaltet, also auch die der Bank und der 
Sparkonten.

Da in einem Kassenbericht auch die Geldbestände 
der Bank- und Sparkonten sowie den Bargeldbestand 
ausweisen werden müssen, ebenso die Entwicklung der 
Anfangs- und Endbestände, enthält ein Kassenbericht 
damit auch Elemente einer Bilanz.

Da ein Verein aber keine Bilanz erstellen muss, ist er 
auch nicht zur doppelten Buchhaltung verpflichtet.

Für den Verein genügt daher die „einfache Aufzeichnung“ 
der Einnahmen und Ausgaben.

Allerdings darf der Begriff „einfache Aufzeichnung“ 
nicht missverstanden werden. Auch die einfache Auf-
zeichnung der Einnahmen und Ausgaben muss gewis-
sen Grundsätzen entsprechen. Der Gesetzgeber for-
muliert allgemein und unpräzise, die Aufzeichnungen 
müssen „von einem sachverständigen Dritten leicht und 
vollständig nachprüfbar sein“. Mit einem „sachverstän-
digen Dritten“ meint der Gesetzgeber aber nicht etwa 
einen Buchhalter oder gar Steuerberater, sondern viel-
mehr jeden Menschen, der rechnen, lesen und schreiben 
kann.

Wie muss also die „einfache Aufzeichnung“ der Einnah-
men und Ausgaben aussehen?

1.	 �die Einnahmen und Ausgaben fortlaufend nach Da-
tum

2.	 jede einzelne Einnahme und jede einzelne Ausgabe
3.	 Verbot der Saldierung von Einnahmen und Ausgaben
4.	 das Datum des Zahlungseingangs oder -ausgangs 
5.	 der Verwendungszweck
6.	 der Zahlungsbetrag 
7.	 Bankkonto, Barkasse oder Sparkonto
8.	 �Zuordnung der Einnahme und der Ausgabe zu einem 

bestimmten sachlichen Bereich
9.   �die Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben 

zeitnah führen

Für Anschaffungen von Geräten, Werkzeugen, Maschi-
nen, Mobiliar, deren Anschaffungskosten im Einzelfall 
einen Betrag von 100,00 € übersteigt, wird empfohlen, 
ein Inventarverzeichnis anzulegen. Solche Wirtschafts-
güter stellen einen erheblichen Wert für den Verein dar. 
Ein Inventarverzeichnis kann helfen, den Bestand an sol-
chen Wirtschaftsgütern zu erhalten. Diese Wirtschafts-
güter gehen schon mal bei Gemeinschaftsarbeiten, 
Ausleihungen oder sonstigen Nutzungen auf verschlun-
genen Pfaden verloren, meist ohne Absicht. Auch die 
Benennung eines Verantwortlichen für die Ausgabe und 
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Rücknahme der Geräte,  für die Führung der Liste und 
evtl. gleichzeitig auch für die Wartung, Reinigung und 
Erhaltung dieser Wirtschaftsgüter kann hilfreich sein.

Belege

Belege müssen geordnet abgelegt werden. Die Ablage 
erfolgt wie die Aufzeichnung, nämlich sortiert nach dem 
Datum. 

Es hat sich bewährt, die Belege der Barkasse und des 
Bankkontos  zu trennen. Die über Bankkonto gezahlten 
Rechnungen und Eingangsbelege werden dann immer 
hinter dem entsprechenden Kontoauszug abgelegt.

Die Belege müssen für steuerliche Zwecke mindestens 
10 Jahre aufbewahrt werden. Die 10 Jahresfrist beginnt 
jeweils mit dem Ablauf des Jahres.

Tätigkeitsberichte

Die Finanzämter verlangen zusammen mit den Steu-
ererklärungen einen Geschäftsbericht. Vereine, auch 
Kleingärtnervereine, erstellen keinen Geschäftsbericht, 
weil die Erstellung viel Zeit- und Arbeitsaufwand in An-
spruch nehmen würde.

Der Geschäftsbericht hat den Zweck, Vereinsmitglieder 
und die Öffentlichkeit darüber zu informieren, welche 
Leistungen der Verein im abgelaufenen Geschäftsjahr 
erbracht hat. Unter dem Motto: „Tue Gutes und berichte 
darüber“. Also ist der Geschäftsbericht – als Teil der Öf-
fentlichkeitsarbeit – etwas Erfreuliches, das die Leistun-
gen des Vereins und des Vorstands positiv widerspiegeln 
soll und muss.

Wenn aber die Aufstellung eines Geschäftsberichts zu 
aufwändig ist, in welcher Form sollen dann die Ergebnis-
se der Vereins- und Vorstandsarbeit dargestellt werden?

Im Rahmen einer turnusmäßigen Mitgliederversamm-
lung ist der Vorstand gehalten, Rechenschaft über seine 
Arbeit abzulegen (§ 259 BGB u.a.). Hierzu werden in der 
Tagesordnung insbesondere Der „Tätigkeitsbericht des 
Vorstands“ und der „Kassenbericht“ aufgerufen.

Im Tätigkeitsbericht stellt der Vorstand seine im abge-
laufenen Jahr geleistete Arbeit dar, im Kassenbericht 
die erzielten Einnahmen und die Verwendung der zur 
Verfügung stehenden Mittel.

Über den Ablauf der Mitgliederversammlung wird regel-
mäßig ein Protokoll erstellt. In diesem Protokoll werden 
neben anderen Sachen auch der Tätigkeitsbericht und 

der Kassenbericht zusammengefasst. Erfahrene Proto-
kollersteller (Schriftführer) fügen – zur Arbeitserleich-
terung – dem Protokoll den vom Vorsitzenden und vom 
Kassierer erstellten Tätigkeits- und Kassenbericht als 
Anlagen bei und verweisen im Protokoll darauf.
Das Finanzamt erkennt das Protokoll der Mitglieder-
versammlung als Ersatz für einen Geschäftsbericht an, 
wenn es alle notwendigen Inhalte wiedergibt. Im Ergeb-
nis müssen also der Steuererklärung die Protokolle der 
letzten bzw. der letzten drei Mitgliederversammlungen 
beigefügt werden.

Welche Erkenntnisse zieht das Finanzamt aus dem Pro-
tokoll und insbesondere aus dem Tätigkeitsbericht und 
aus dem Kassenbericht?

Das Finanzamt will prüfen, ob der Verein sich tatsäch-
lich gemeinnützig verhalten und seine finanziellen 
Mittel ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwen-
det hat.

Wie kann das im Tätigkeitsbericht dargestellt werden?

Es kann alles dargestellt werden, was die Mitglieder des 
Vereines und der Vorstand geleistet haben. Insbesonde-
re besondere Projekte des Vereins, Jugend- und Nach-
wuchsarbeit, Fachberatung, Fortbildungen, Pflege der 
Gartenanlage, Zusammenarbeit mit der Verwaltung und 
der Politik, Mitarbeit in den Verbänden, Unterstützung 
sozialer Projekte, Teilnahme an Veranstaltungen usw.

Auch die Benennung von geselligen Aktivitäten wie 
Gartenfest, Busreise, Dankeschönessen können erwähnt 
werden. Auch wenn diese „gut ankommen“ bei den 
Mitgliedern und besonders beachtet werden, sollten sie 
im Tätigkeitsbericht eher kurz und zurückhaltend darge-
stellt werden.

Solche geselligen Veranstaltungen stehen eher im 
Widerspruch zu den steuerbegünstigen Zwecken eines 
Kleingärtnervereins, die für Förderung der Natur, des 
Pflanzenschutzes sowie der Naturverbundenheit stehen. 
Stehen gesellige Veranstaltungen im Tätigkeitsbericht zu 
weit im Vordergrund, könnte also das Finanzamt über 
den Fortbestand der Steuervergünstigung = steuerliche 
Gemeinnützigkeit nachdenken.

Daher im Vordergrund: Darstellung der Themen und 
Aktivitäten im gärtnerischen Bereich, Fortbildung, 
Fachberatung, Projekte, Jugend- und Nachwuchsarbeit, 
Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit Politik und 
Verwaltung, Unterstützung der Verbandsarbeit, soziale 
Projekte usw.
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Rechtsanwalt Karsten Duckstein  
Duckstein Rechtsanwälte  
Haeckelstr. 6, 39104 Magdeburg
Telefon (0391) 53 11 46 0
E-Mail: info@ra-duckstein.de
 

Zahlungen des Vereins an Mitglieder (oder 
Nichtmitglieder) können als

•	 echter Aufwandsersatz (Auslagenerstattung)
•	 pauschaler Aufwandsersatz
•	 Vergütung aus selbständiger Tätigkeit (Freiberufler)
•	 �Vergütung aus nichtselbständiger Tätigkeit (Arbeit-

nehmer)
•	 gewerbliche Einkünfte
•	 sonstige Einkünfte 
gewertet werden.
 

Echter Aufwendungsersatz
•	 klassischer Fall des § 670 BGB
•	 steuer- und abgabenrechtlich unbedenklich
•	 �jede Auslage muss einzeln und gegen Beleg abge-

rechnet werden
•	 mögliche Fälle:
•	 �Kauf einer Sache, die ausschließlich vom Verein ge-

nutzt wird  Erstattung des Kaufpreises gegen Beleg
•	 �Erstattung von vereinsbedingten Reisekosten (nicht 

aber Fahrten von Wohnung zum Vereinssitz) z. Z. 
0,30 €/km für Pkw

•	 �Übernachtungskosten in nachgewiesener Höhe bzw. 
pauschal 20,00 €

•	 �Verpflegungsmehraufwand: eintägig, mehr als 8 
Stunden 12,00 €; mehrtägig, ganze Tage 24,00 €/Tag; 
An- und Abreise 12 €/Tag (Kürzung bei vom Verein 
gestellten Mahlzeiten)

 Pauschaler Aufwandsersatz
•	 �ist grundsätzlich als Arbeitslohn zu werten  	

Steuer- und Abgabenpflicht
•	 �es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass 	

Pauschale im Wesentlichen den tatsächlichen Auf-
wendungen entspricht

ABER
•	 �Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale  steu-

er- und abgabenfrei sind Zahlungen, die über 
Aufwandsersatz hinausgehen, bis 720,00 €/
Jahr (Ehrenamtspauschale) bzw. 2.400,00 €/Jahr 
(Übungsleiterpauschale)

•	 �Bundesrat will Anhebung auf 840,00 € für Ehren-
amtspauschale bzw. 3.000,00 € für Übungsleiter-
pauschale

 
Vergütung für selbständige Tätigkeit
•	 in § 18 EStG aufgeführt, i.d.R. gegeben bei

•	 künstlerischen
•	 unterrichtenden
•	 erzieherischen
•	 dienstleistenden/beratenden Tätigkeiten
•	 �Abgrenzung zu nichtselbständigen Tätigkeiten siehe 

dort
 
Vergütung für nichtselbständige Tätigkeit
•	 �immer dann gegeben, wenn Arbeitnehmereigen-

schaft des Empfängers vorliegt

Kriterien:
•	 Weisungsgebundenheit
•	 Unselbständigkeit
•	 kein eigenes unternehmerisches Risiko
•	 feste Bezüge
•	 Urlaubsanspruch

Steuerliche und kleingärtnerische Gemeinnützigkeit 
 
 
Vergütung im Verein/Verband

Karsten Duckstein 
Rechtsanwalt, Magdeburg
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•	 Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
•	 �Vergütung darf nicht so gering ausfallen, dass sie 

für Lebensunterhalt ohne Bedeutung ist oder nur 
Aufwendungsersatz darstellt.

  dann ggf. sonstige Einkünfte
 

Vergütung für gewerbliche Tätigkeit

•	 �gewerbliche Tätigkeit liegt vor, wenn selbständige 	
Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht, die nicht 
unter Katalog § 18 EStG fällt

z.B.
•	 Aufträge an Handwerker o.ä.
•	 �Vergütungen für (Berufs-)Sportler in nicht nur ganz 

geringer Höhe (keine „Zufallssiege“)
 

Definitionen: a) vereinsrechtlich

§ 27 BGB Bestellung und Geschäftsführung des Vorstands

(1)	 �Die Bestellung des Vorstands erfolgt durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung.

(2)	�Die Bestellung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet 
des Anspruchs auf die vertragsmäßige Vergütung. 
Die Widerruflichkeit kann durch die Satzung auf den 
Fall beschränkt werden, dass ein wichtiger Grund für 
den Widerruf vorliegt; ein solcher Grund ist insbe-
sondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur 
ordnungsmäßigen Geschäftsführung.

(3)	 �Auf die Geschäftsführung des Vorstands finden die 
für den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664 
bis 670 entsprechende Anwendung. „Die Mitglie-
der des Vorstands sind unentgeltlich tätig.“ (trat am 
01.01.2015 in Kraft).

 

Definitionen: b) steuerrechtlich

Satzungsgestaltung bei „Ehrenamtspauschale“
§ 3 Einkommensteuergesetz

„Steuerfrei sind … Nr. 26 a:
Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst 
oder Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on oder in einem Staat belegen ist, auf den das Abkom-
men über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwen-
dung findet, oder einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des 
Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur 

Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher 
Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe 
von insgesamt 720 Euro im Jahr. Die Steuerbefreiung ist 
ausgeschlossen, wenn für die Einnahmen aus der Tätig-
keit – ganz oder teilweise – eine Steuerbefreiung nach § 
3 Nummer 12 oder 26 gewährt wird. Überschreiten die 
Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten 
den steuerfreien Betrag, dürfen die mit den nebenbe-
ruflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen 
Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 
3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder Werbungskos-
ten abgezogen werden, als sie den Betrag der steuerfrei-
en Einnahmen übersteigen;…“
 

Ehrenamtspauschale

ABER:

§ 27 BGB Bestellung und Geschäftsführung des  
Vorstands 	

(3) �Auf die Geschäftsführung des Vorstands finden die 
für den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664 bis 
670 BGB entsprechende Anwendung.

	 �„Die Mitglieder des Vorstands sind unentgeltlich 
tätig.“ (trat am 01.01.2015 in Kraft)

Auftrag: unentgeltliche Besorgung fremder Geschäfte
 

§ 670 BGB Ersatz von Aufwendungen

Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des 
Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach 
für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum 
Ersatz verpflichtet.

 �BGB geht beim Vorstand davon aus, dass nur Aufwen-
dungen gegen Beleg erstattet werden dürfen (Ehren-
amtlichkeit bzw. unentgeltlich)

 
ABER:

gem. § 40 BGB ist § 27 (3) BGB abdingbar
 �Satzung kann (und muss) Regelung über alle Zahlun-

gen treffen, die über Aufwandserstattung gegen Beleg 
hinausgehen.

 

Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 
14. Oktober 2009

„Die Zahlung von pauschalen Vergütungen für Ar-
beits- oder Zeitaufwand (Tätigkeitsvergütungen) an 
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den Vorstand ist nur dann zulässig, wenn dies durch 
bzw. aufgrund einer Satzungsregelung ausdrücklich 
zugelassen ist. Ein Verein, der nicht ausdrücklich die 
Bezahlung des Vorstands regelt und der dennoch Tä-
tigkeitsvergütungen an Mitglieder des Vorstands zahlt, 
verstößt gegen das Gebot der Selbstlosigkeit.“

„Eine Vergütung ist auch dann anzunehmen, wenn 
sie nach der Auszahlung an den Verein zurückge-
spendet oder durch Verzicht auf die Auszahlung eines 
entstandenen Vergütungsanspruchs an den Verein 
gespendet wird.“
 

Rundschreiben Bundesministerium der Finanzen vom  
14. Oktober 2009

„Der Ersatz tatsächlich entstandener Auslagen (z. B. 
Büromaterial, Telefon- und Fahrtkosten) ist auch ohne 
entsprechende Regelung in der Satzung zulässig. Der 
Einzelnachweis der Auslagen ist nicht erforderlich, 
wenn pauschale Zahlungen den tatsächlichen Auf-
wand offensichtlich nicht übersteigen; dies gilt nicht, 
wenn durch die pauschalen Zahlungen auch Arbeits- 
oder Zeitaufwand abgedeckt werden soll. Die Zahlun-
gen dürfen nicht unangemessen hoch sein (§55 Absatz 
1 Nummer 3 AO).“

 

Rundschreiben Bundesministerium der Finanzen vom  
14. Oktober 2009

„Falls ein gemeinnütziger Verein bis zu dem Datum 
dieses Schreibens ohne ausdrückliche Erlaubnis 
dafür in seiner Satzung bereits Tätigkeitsvergütungen 
gezahlt hat, sind daraus unter den folgenden Voraus-
setzungen keine für die Gemeinnützigkeit des Vereins 
schädlichen Folgerungen zu ziehen:

1.	�Die Zahlungen dürfen nicht unangemessen hoch 
gewesen sein (§55 Absatz 1 Nummer 3 AO).

2.	�Die Mitgliederversammlung beschließt bis zum 
31. Dezember 2010 eine Satzungsänderung, die 
Tätigkeitsvergütungen zulässt. An die Stelle einer 
Satzungsänderung kann ein Beschluss des Vor-
stands treten, künftig auf Tätigkeitsvergütungen zu 
verzichten.“

 

Formulierungsvorschlag:

„Die Mitglieder des Vereins sind grundsätzlich ehren-
amtlich tätig. Die satzungsgemäß bestellten Amtsträ-
ger des Vereins, insbesondere Vorstandsmitglieder, …. 
können auf Beschluss……
eine angemessene Aufwandspauschale erhalten.“

ODER

„Die Mitglieder des Vorstands können auch haupt- 
oder nebenberuflich für den Verein tätig sein.“

- ggf. mit Finanzamt abstimmen
 

Mindestlohn für Ehrenamt

Ab 01.01.2015 gilt (teilweise mit Übergangsvorschrift) 
das Mindestlohngesetz (MiLoG), wonach gesetzlicher 
Anspruch auf 8,50 € brutto je Zeitstunde besteht (Aus-
nahme z. B. Pflegebranche/Ost, falls nicht tarifliche 
Anhebung zum 01.01.2015)

	�gilt auch für Beschäftigungsverhältnisse in Vereinen/
Verbänden 

aber:

§ 22 (3) MiLoG
Von diesem Gesetz nicht geregelt wird die Vergütung 
von zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten sowie eh-
renamtlich Tätigen

	Wer ist „ehrenamtlich tätig“?
 

Definitionen sozialrechtlich

Beschluss Bundestag vom 02.07.2014 BT-Drs 18/2010 – 
nicht Bestandteil des MiLoG

„Die Koalitions-Fraktionen sind mit dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales darin einig, dass 
ehrenamtliche Übungsleiter und andere ehrenamtlich 
tätige Mitarbeiter in Sportvereinen nicht unter dieses 
Gesetz fallen. Von einer „ehrenamtlichen Tätigkeit“ 
im Sinne des § 22 (3) MiLoG ist immer dann auszuge-
hen, wenn sie nicht von der Erwartung einer adäqua-
ten finanziellen Gegenleistung, sondern von dem 
Willen geprägt ist, sich für das Gemeinwohl einzuset-
zen…“
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Definitionen Arbeitsrecht

Abgrenzungskriterien

•	 �Zeitliche, örtliche und inhaltliche Weisungsgebun-
denheit (Gibt es feste Arbeitszeiten? Darf der Arbeit-
nehmer von Zuhause arbeiten?)

•	 �Eingliederung in den Betrieb (Indizien können sein: 
Die Einbindung in Dienstpläne, die Verpflichtung 
zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen)

•	 �Art der Tätigkeit (Wird dafür typischerweise ein Ent-
gelt erhoben? Bei einer Tätigkeit in der Telefonsorge 
oder ambulanten Hospizdienst ist in der Regel keine 
Vergütung zu erwarten)

•	 �Höhe der ausgezahlten Summe (Tragen die Einnah-
men aus dieser Tätigkeit wesentlich zum Familie-
neinkommen bei, dann wird man von einem Ar-
beitsverhältnis ausgehen müssen. Wird in der Regel 
bei Nebentätigkeiten im Rahmen der Minijobgrenze 
angenommen)

 

Mindestlohn für Ehrenamt

Wie misst man diesen Willen?

In Fachliteratur wird Auffassung vertreten, dass alle 
Tätigkeiten vom Mindestlohn ausgenommen seien, 
bei denen die gezahlten Entgelte steuerfrei sind (z. B. 
Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale)

	so eindeutig im Gesetz nicht geregelt

Achtung: Nach dieser Auffassung wäre bei jeder Über-
schreitung der steuerfreien Beiträge MiLoG anwendbar, 
da Arbeitsverhältnisse unteilbar sind!
 

Folgen der Anwendbarkeit

•	 �Dokumentationspflicht der Arbeitszeit bei monatli-
chen Zahlungen ab 60,01 € bis 450,00 € (Fahrtzeiten 
werden nicht eingerechnet)

•	 08,50 € je Stunde dürfen nicht unterschritten werden
•	 �geleistete Zahlungen und tatsächlicher Aufwand 

müssen verhältnismäßig sein
•	 �prüfen, ob Trennung tatsächlicher und pauschalierter 

Aufwand (noch) sinnvoll ist
 

Berechnungsbeispiel 1
monatlich 100,00 € Pauschale 	 ca. 11 h 45 min
zzgl. 120,00 € Fahrtkosten 	 ca. 25 h 50 min

Berechnungsbeispiel 2
monatlich 80,00 €  Pauschale	 	
ca. 9 h 35 min monatlich 60,00 € Pauschale
zzgl. 20,00 € Auslagenersatz  kein MiLoG
 

Stundenzettel

Datum Name Beginn Ende Arbeitszeit 	

(abzüglich Pausen)

	 	
	 	 Arbeitgeber	 	 Arbeitnehmer

§ 611 a BGB
Arbeitnehmer ist, wer auf Grund eines privatrechtlichen 
Vertrages im Dienste eines anderen zur Leistung wei-
sungsgebundener fremdbestimmter Arbeit in persön-
licher Abhängigkeit verpflichtet ist. Das Weisungsrecht 
kann Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tä-
tigkeit betreffen. Arbeitnehmer ist derjenige Mitarbeiter, 
der nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten 
und seine Arbeitszeit bestimmen kann; der Grad der 
persönlichen Abhängigkeit hängt dabei von der Eigenart 
der jeweiligen Tätigkeit ab.
Für die Feststellung der Arbeitnehmereigenschaft ist 
eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. 
Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhält-
nisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, 
kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an.
 

 
Aktuelle Rechtsprechung im Gemeinnützig-
keits- und Vereinsrecht 

Aufwandsentschädigung – Vergütung

BGH Beschluss 06.04.2017 IX ZB 40/16
Eine unpfändbare Aufwandsentschädigung liegt dann 
vor, wenn nach der vertraglichen Vereinbarung oder 
der gesetzlichen Regelung der Zweck der Zahlung ist, 
tatsächlichen Aufwand des Schuldners auszugleichen.
… Keine Aufwandsentschädigung ist gegeben, wenn die 
Tätigkeit des Schuldners selbst vergütet werden soll.
•	 �Prüfung erfolgte im Rahmen eines Insolvenzverfah-

rens
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•	 �Schuldner erhielt als Pharmazierat im Rahmen der 
staatlichen Apothekenüberwachung „sogenannte 
Aufwandsentschädigungen“ für eine ehrenamtliche 
Tätigkeit als Sachverständiger, daneben wurden Fahrt-
kosten gezahlt. Streitig war, ob diese als tatsächliche 
Aufwandsentschädigung bei ihm verbleiben können 
oder (zumindest teilweise) an Insolvenzverwalterin 
abzuführen sind.

 
BGH: Aufwandsentschädigung soll die geldlichen und 
sonstigen Aufwendungen abdecken, dem ehrenamt-
lich Tätigen für eigene Zwecke, aber im Interesse der 
Wahrnehmung der ehrenamtlichen Funktion, abver-
langt werden. Hierzu gehören etwa die Deckung des 
erhöhten persönlichen Bedarfs an Kleidung und Verzehr 
(Repräsentationsaufwand), an Zeitungen, Zeitschriften, 
Büchern, Schreibmitteln sowie der Ausgleich des Haf-
tungsrisikos.
Auch bei ehrenamtlich Tätigen ist zu unterscheiden, ob 
ein tatsächlich entstandener Aufwand abgegolten oder 
Verdienstausfall ausgeglichen werden soll.
Ist die Aufwandsentschädigung so hoch, dass der Ent-
geltcharakter im Vordergrund steht, handelt es sich nicht 
um Aufwandsentschädigung.
 

Aufwandsentschädigung – Kündigung

•	 �weiter BGH: Die Ansprüche auf Ersatz der Fahrt-,   
Verpflegungs-, Übernachtungskosten, der Auslagen 
für die Reisevorbereitung, der Telefon- und Bürokos-
ten sind Aufwand, etwas anderes gilt, wenn für Zeit-
versäumnis oder Verdienstausfall entschädigt wird

•	 �Schuldner hatte zuletzt „Aufwandsentschädigung von 
175,00 € für die Apothekenbesichtigung und 35,00 
€ für die Kurzbesichtigung und Personalkontrolle 
erhalten, er konnte nach Auffassung des BGH nicht 
hinreichend darlegen, dass damit tatsächlicher Auf-
wand abgegolten wurde.

 

Aufwandsentschädigung – Beitragspflicht

BSG, Urteil 16.08.2017, B 12 KR 14/16
Ehrenämter sind in der gesetzlichen Sozialversicherung 
grundsätzlich auch dann beitragsfrei, wenn hierfür 
eine angemessene pauschale Aufwandsentschädigung 
gewährt wird und neben Repräsentationspflichten auch 
Verwaltungsaufgaben wahrgenommen werden, die un-
mittelbar mit dem Ehrenamt verbunden sind.
•	 �geklagt hatte Kreishandwerkerschaft, für die laufen-

den Geschäfte unterhält sie eine eigene Geschäftsstel-
le mit Angestellten und einem hauptamtlichen GF

•	 �Handwerkerschaft steht Kreishandwerksmeister vor, 
der diese Aufgabe neben seiner selbständigen Tätig-
keit ehrenamtlich wahrnimmt

•	 �Vorstand erhielt jährliche Aufwandsentschädigung 
von knapp 7.000 €.

 

BSG: „Ehrenämter zeichnen sich durch die Verfolgung 
eines ideellen, gemeinnützigen Zweckes aus und un-
terscheiden sich grundlegend von beitragspflichtigen, 
erwerbsorientierten Beschäftigungsverhältnissen. Die 
Gewährung von Aufwandsentschädigungen ändert daran 
nichts, selbst wenn sie pauschal und nicht auf Heller 
und Pfennig genau entsprechend dem tatsächlichen 
Aufwand erfolgt.
Auch die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben ist 
unschädlich, soweit sie unmittelbar mit dem Ehrenamt 
verbunden sind, wie z. B. die Einberufung und Leitung 
von Gremiensitzungen.
Zur Stärkung des Ehrenamtes ist eine gesetzliche Klar-
stellung wünschenswert.“ 	
(Pressemitteilung BSG v. 16.08.2017)
 

Rückspende
•	 �grundsätzlich können Aufwandsentschädigung oder 

Vergütung an steuerbegünstigte Körperschaft zurück-
gespendet werden

•	 �lt. BMF Schreiben vom 24.08.2016 (Az IV L-4-S 
2223/07/0010:007) sind Voraussetzung

•	 �Auszahlungsanspruch muss durch Vertrag, Satzung 
oder gültigen Beschluss eingeräumt worden sein;

•	 �Anspruch muss ernsthaft eingeräumt (und realisier-
bar) worden sein. Es darf kein Vorabverzicht erfolgen;

•	 Vergütung darf nicht überhöht sein.
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Steuerliche und kleingärtnerische Gemeinnützigkeit 
 
 
Auswertung aktueller Rechtsprechung zum Gemeinnützigkeitsrecht

Karsten Duckstein 
Rechtsanwalt, Magdeburg

Rechtsanwalt Karsten Duckstein  
Duckstein Rechtsanwälte  
Haeckelstr. 6, 39104 Magdeburg
Telefon (0391) 53 11 46 0
E-Mail: info@ra-duckstein.de
 

Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 
27.09.2012, Az 1 A 899/10

1.	 �Die materiellen Voraussetzungen der kleingärtne-
rischen Gemeinnützigkeit sind in § 2 BKleingG 
abschließend geregelt.

2.	 �Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit kann bei 
einem offensichtlichen Verstoß gegen die Satzungs-
bestimmungen versagt werden. Eine über diese 
Missbrauchskontrolle hinausgehende Prüfungskom-
petenz der Anerkennungsbehörde besteht nicht.

 
•	 �Landratsamt (LRA) hatte Verein zunächst die klein-

gärtnerische Gemeinnützigkeit zuerkannt.

•	 �Widerspruch der Grundstückseigentümer war vom 
LRA zurückgewiesen worden.

•	 �Widerspruchsbehörde hatte LRA jedoch angewiesen, 
Verfahren über Rücknahme des Anerkennungsbe-
scheides einzuleiten, da es sich nicht um eine Klein-
gartenanlage im Sinne des BKleingG handele, was in 
einem (nicht rechtskräftigen) Urteil des Landgerichts 
festgestellt worden wäre, LRA widerrief daraufhin 
Anerkennung.

 •	 �Verwaltungsgericht hatte Klage des Vereins stattgege-
ben und Bescheide zur Aberkennung der kleingärtne-
rischen Gemeinnützigkeit aufgehoben.

•	 �Berufung zum Oberverwaltungsgericht (OVG) wurde 
zugelassen.

•	 OVG wies Berufung als unbegründet zurück.
 
•	 �OVG führt aus: Voraussetzungen der kleingärtne-

rischen Gemeinnützigkeit sind in § 2 BKleingG 
abschließend geregelt.

•	 �Satzung muss bestimmen, dass Organisation aus-
schließlich oder überwiegend das Kleingartenwesen 
fordern, ihre Mitglieder fachlich betreut werden, 
erzielte Einnahmen kleingärtnerischen Zwecken 
zugeführt werden und bei Auflösung der Organisa-
tion deren Vermögen für kleingärtnerische Zwecke 
verwendet wird.

•	 �Verein muss ferner im Vereinsregister eingetragen 
sein und sich der regelmäßigen Prüfung der Ge-
schäftsführung unterwerfen.

 
•	 �Verein erfüllte unstreitig die Kriterien aus § 2 BKlein-

gG und war daher mit Bescheid von 1999 als klein-
gärtnerisch gemeinnützig anerkannt worden

•	 �OLG Dresden hatte zuvor einen Herausgabeanspruch 
der Grundstückseigentümerin mit der Begründung 
zurückgewiesen, weil es den Anwendungsbereich des 
BKleingG für eröffnet hielt.

•	 �Selbst wenn man nunmehr davon ausgehen wollte, 
dass es sich nicht um eine Kleingartenanlage handelt, 
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führt dies nicht automatisch zur Aberkennung der 
kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit.

 
•	 �OVG: Anerkennungsbehörde hat lediglich eine Miss-

brauchskontrolle im Hinblick auf die Verwirklichung 
der Satzungsbestimmungen durchzuführen.

•	 �Kleingärtnerische Gemeinnützigkeit soll sicherstel-
len, dass Weiterverpachtung von Kleingärten ohne 
Gewinnerzielung absichtlich erfolgt.

•	 �Anerkennung einer Kleingärtnerorganisation als 
kleingärtnerisch gemeinnützig beinhaltet nicht auch 
die Feststellung, dass es sich materiell-rechtlich bei 
dieser Anlage um eine solche im Sinne des BKleingG 
handelt, Überwachung der ordnungsgemäßen Nut-
zung und Bewirtschaftung obliegt dem Verpächter

 
�Vor dem Finanzgericht Gotha ist derzeit ein Rechtsstreit 
zwischen einem Kreisverband der Kleingärtner und 
einem Thüringer Finanzamt anhängig.

�Dem Verfahren liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

•	 �Überprüfung durch das FA hatte ergeben, dass nicht 
alle Mitglieder des KV über die Anerkennung der 
steuerlichen Gemeinnützigkeit verfügen

•	 �FA wollte zunächst dem KV die Anerkennung entzie-
hen, weil er als Dachverband gem. § 57 Abs. 2 AO nur 
gemeinnützig sein könne, wenn alle seine Mitglieder 
gemeinnützig sind.

•	 �KV verwies darauf, dass er als Zwischenpächter selbst 
Satzungszweck unmittelbar erfüllt und daher Voraus-
setzungen für Steuervergünstigung vorlägen.

 •	 �FA erließ für 3 Jahre sogenannte „O-Bescheide“, d.h. 
es setzte die Körperschaftssteuer sowie den Solidari-
tätszuschlag auf jeweils 0,00 € fest.

•	 �KV legte Einspruch ein, i.W. mit obiger Begründung 
und legte darüber hinaus seine schulende und bera-
tende Tätigkeit dar.

•	 �FA wies Einspruch zurück, u.a. mit der Begründung, 
dass es dahinstehen könne, ob KV unmittelbar seine 
Zwecke selbst verwirklicht, da er unstreitig nicht steu-
erbegünstigte Mitglieder kostenlos geschult und ih-
nen kostenlose Rechtsberatung erteilt habe, was gem. 
AEAO zu § 57 AO Nr. 3 gemeinnützigkeitsschädlich 
sei.

•	 �gegen Bescheide in Gestalt des Einspruchsbescheides 
richtet sich die bisher nicht entschiedene Klage beim 
FG Gotha.

Auffassung des Referenten:
•	 �KV erfüllt Tatbestand des § 57 (1) Satz 2 AO, da er sich 

zur Erfüllung des gemeinnützigen Zweckes einer 
Hilfsperson bedient.

•	 �Zwischen KV und KGV besteht Verwaltungsvoll-
macht, d.h. nach den rechtlichen und tatsächlichen 
Beziehungen ist das Wirken der Hilfsperson wie 
eigenes Wirken des KV anzusehen.

•	 �KGV führt nach Weisungen des KV einen konkreten 
Auftrag aus, Umfang und Tätigkeit des KGV als Hilfs-
person wird von KV bestimmt.

•	 �„Steuerbegünstigung einer Körperschaft, die nur 
über eine Hilfsperson das Merkmal der Unmittelbar-
keit erfüllt …, ist unabhängig davon zu gewähren, wie 
die Hilfsperson gemeinnützigkeitsrechtlich behan-
delt wird.“ AEAO zu § 57 AO Nr. 2

 

Gemeinnützigkeit-Nullbescheid

BFH, Urteil v. 22.06.2016, VR 49/15

Das Interesse einer Körperschaft an einer gerichtlichen 
Klärung der Frage, ob sie gemeinnützigen Zwecken 
dient, umfasst auch die Möglichkeit, einen auf 0 Euro 
lautenden Körperschaftssteuerbescheid gerichtlich prü-
fen zu lassen.

•	 �FG hatte Klage als unzulässig verworfen, da Klägerin 
durch angefochtenen Nullbescheid nicht beschwert 
sei.

Praxistipp:
•	 �auch bei Festsetzung der Körperschaftssteuer auf 

0 Euro enthält derartiger Bescheid Verweigerung 
oder Entzug der Gemeinnützigkeit, so dass immer 
Anfechtung zu prüfen ist.

 

Hessisches FG, Urteil v. 28.06.2018, 4 K 917/16
Satzungen genügen schon dann den Gemeinnützigkeits-
voraussetzungen, wenn sie die Kernbestimmungen der 
Mustersatzung enthalten, nämlich die Verpflichtung 
zur ausschließlichen und unmittelbaren Verfolgung 
förderungswürdiger Zwecke sowie die Verwendung des 
Begriffs „selbstlos“.
Eine Übernahme des genauen Wortlauts der Mustersat-
zung ist nicht erforderlich.
•	 �Gesetzestext spricht lediglich von der Notwendigkeit 

der Übernahme der Festlegungen der Mustersatzung, 
nicht aber des genauen Wortlauts.

•	 �im vorliegenden Fall war Gemeinnützigkeit dennoch 
versagt worden, weil Satzungszweck nicht hinrei-
chend konkretisiert worden war.

FG Baden-Württemberg, Urteil v. 05.03.2018, 10 K 3622/16
Finanzamt darf bei (erstmaliger) Feststellung der Ge-
meinnützigkeit nur die Einhaltung der notwendigen 
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Satzungsbestimmungen prüfen, die Prüfung der tatsäch-
lichen Geschäftsführung bleibt dem Veranlagungsverfah-
ren vorbehalten
•	 �Kläger ist eine islamische Religionsgemeinschaft, 

die sich der „umfassenden Glaubensverwirklichung“ 
verschrieben hat.

•	 �die Satzung entsprach den gemeinnützigkeitsrechtli-
chen Anforderungen.

•	 �Kläger betreibt eine Moschee, in der ein saudischer 
Prediger aufgetreten war, der für (in Deutschland) 
verfassungsfeindliche Ansichten bekannt ist.

•	 �Predigt selbst enthielt keine solchen Äußerungen.
 

Weiter FG BaWü 10 K 3622/16
•	 �Finanzamt versagte daraufhin Anerkennung der 

Gemeinnützigkeit, da Verein an Verbreitung demo-
kratiefeindlichen Gedankenguts mitwirke.

•	 �FG führt aus, dass (entgegen AEAO) bei Prüfung 
gem. § 60 a (1) AO schon nach dem Gesetzeswortlaut 
nur die Satzung als solche zu prüfen hat.

•	 �eine Prüfung der tatsächlichen Geschäftsführer findet 
erst und nur im Veranlagungsverfahren statt.

 

Vorstandshaftung – Delegierung von Aufgaben

FG Saarland, Urteil 07.12.2016, 2 K 1072/14
Ein wirksam bestellter Vereinsvorsitzender darf die 
Führung der Vereinsgeschäfte nicht aufgrund einer 
umfassenden Vollmacht einem faktischen Vorsitzenden 
überlassen.
Wer nicht in der Lage ist, sich innerhalb des Vereins 
durchzusetzen und seiner Rechtsstellung gemäß zu 
handeln, muss als Vereinsvorsitzender zurücktreten und 
darf im Rechtsverkehr nicht den Eindruck erwecken, er 
sorge für die ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäf-
te.	

•	 Revision ist eingelegt (BFH VII R 2/17)

•	 �Verein verfolgte lt. Satzung den Zweck, die Errich-
tung und Betreibung kindgerechter Kliniken zu 
fördern und krebskranke Kinder und deren Eltern zu 
unterstützen.

•	 �Vorstandsvorsitzende hatte Schatzmeister uneinge-
schränkte Vollmacht erteilt, die Geschäfte des Vereins 
an ihrer Stelle zu führen und war in die Abläufe des 
Vereins nicht eingebunden.

 
•	 �während Amtszeit der Vorsitzenden wurden durch 

Schatzmeister in erheblichem Umfang Spendenmit-
tel satzungsfremd verwendet.

	 	�FA entzog daraufhin die Gemeinnützigkeit und 
veranlagte Verein mit Körperschafts-, Umsatz-
steuer und Solidaritätszuschlag.

•	 �da Verein Steuerforderungen nicht erfüllen konnte, 
erging Haftungsbescheid gegen ehemalige Vorsitzen-
de.

•	 �Vorsitzende vertrat Auffassung, sie sei nicht haftbar 
zu machen, da sie selbst keine strafbaren Handlun-
gen vorgenommen habe, sondern Opfer der Machen-
schaften des Schatzmeister geworden wäre.

•	 �FG ließ das nicht gelten: Klägerin als Vereinsvorsit-
zende ist haftbar zu machen, da sie ihre aus § 34 (1) 
AO folgenden Pflichten nicht wahrgenommen hat (§ 
69 Satz 1 AO); Verantwortlichkeit ergibt sich schon 
aus ihrer Stellung als Vorsitzende.

•	 �Dieser Stellung konnte sich Klägerin auch nicht 
durch Erteilung einer Generalvollmacht entziehen, 
diese ist bereits zivilrechtlich unwirksam, da ein voll-
ständiger Entzug der Vertretungsmacht unzulässig 
ist.

 •	 �Vorsitzende kann sich auch nicht dadurch entlasten, 
dass Schatzmeister faktischer Vorsitzender gewesen 
sei und sie selbst keine Möglichkeit gehabt habe, ihre 
Verpflichtungen zu erfüllen.

•	 �Wäre sie zur Wahrnahme ihrer gesetzlichen Aufga-
ben nicht in der Lage gewesen, hätte sie Amt früher 
niederlegen müssen und nicht den Anschein erwe-
cken dürfen, sie erfülle ihre Aufgaben.

•	 �Klägerin hat Pflichten grob fahrlässig verletzt, weil 
sie die Sorgfalt, zu der sie nach den Umständen und 
ihren persönlichen Kenntnissen verpflichtet und im-
stande ist, in ungewöhnlich hohem Maße außer Acht 
gelassen hat, zumal es Anzeichen für Unregelmäßig-
keiten gab.
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Die Grüne schriftenreihe seit 1997

Heft Jahr Ort SEMINAR   THEMA

122	 1997  Schwerin	 	Haftungsrecht	und	Versicherungen	im	Kleingartenwesen	 Recht

123	 1997  St. Martin	 	Pfl	anzenschutz	und	die	naturnahe	Bewirtschaftung	im		 Fachberatung
Kleingarten	 	 	

124	 1997  Berlin	 Lernort	Kleingarten	 	 	 Fachberatung

125	 1997  Gelsenkirchen	 	Möglichkeiten	und	Grenzen	des	Naturschutzes	im	Kleingarten	 Fachberatung

126	 1997  Freising	 	Maßnahmen	zur	naturgerechten	Bewirtschaftung	und		 Fachberatung
umweltgerechte	Gestaltung	der	Kleingärten	als	eine	
Freizeiteinrichtung	der	Zukunft

127	 1997 Lübeck-Travemünde	 	Der	Schutz	unserer	natürlichen	Lebensgrundlagen	 Fachberatung
	

128	 1997  Karlsruhe	 Aktuelle	Probleme	des	Kleingartenrechts	 	 Recht

129	 1998  Chemnitz	 Aktuelle	kleingartenrechtliche	Fragen	 	 Recht

130	 1998  Potsdam	 	Die	Agenda	21	und	die	Möglichkeiten	der	Umsetzung		 Umwelt
der	lokalen	Agenden	zur	Erhaltung	der	biologischen	
Vielfalt	im	Kleingartenbereich

131	 1998  Dresden	 Gesundes	Obst	im	Kleingarten	 	 Fachberatung

132	 1998  Regensburg	 	Bodenschutz	zum	Erhalt	der	Bodenfruchtbarkeit	im	Kleingarten	 Fachberatung
Gesetz	und	Maßnahmen

133	 1998  Fulda	 		Der	Kleingarten	–	ein	Erfahrungsraum	für	Kinder	und		 Umwelt
	 	 	 	 Jugendliche

134	 1998  Wiesbaden	 Aktuelle	kleingartenrechtliche	Fragen	 	 Recht

135	 1998  Stuttgart	 	Kleingärten	in	der/einer	künftigen	Freizeitgesellschaft	 Gesellschaft u. Soziales

136	 1998  Hameln	 	Umsetzung	der	Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie	der	EU		 Gesellschaft u. Soziales
von	1992	im	Bundesnaturschutzgesetz	und	die	
Möglichkeiten	ihrer	Umsetzung	im	Kleingartenbereich

137	 1999 Dresden	 (Kleine)	Rechtskunde	für	Kleingärtner	 	 Recht

138	 1999 Rostock	 Gute	fachliche	Praxis	im	Kleingarten	 	 Fachberatung

139	 1999 Würzburg	 Kind	und	Natur	(Klein)Gärten	für	Kinder	 	 Gesellschaft u. Soziales

140	 1999 Braunschweig	 	Zukunft	Kleingarten	mit	naturnaher	und	ökologischer		 Umwelt
Bewirtschaftung

141	 1999 Hildesheim	 	Biotope	im	Kleingartenbereich	–	ein	nachhaltiger	Beitrag		 Umwelt
zur	Agenda	21

142	 1999 Freiburg	 Zukunft	Kleingarten	 	 	 Recht

143	 2000 Mönchengladbach	 	Recht	und	Steuern	im	Kleingärtnerverein	 	 Recht

144	 2000 Oldenburg	 	Pfl	anzenzüchtung	und	Kultur	für	den	Kleingarten	 Fachberatung
von	einjährigen	Kulturen	bis	zum	immergrünen	Gehölz

145	 2000 Dresden	 Die	Agenda	21	im	Blickfeld	des	BDG	 	 Umwelt

146	 2000 Erfurt	 Pfl	anzenschutz	im	Kleingarten	unter	ökologischen	Bedingungen	 Fachberatung

147	 2000 Halle	 Aktuelle	kleingarten-	und	vereinsrechtliche	Probleme	 Recht

148	 2000 Kaiserslautern	 	Familiengerechte	Kleingärten	und	Kleingartenanlagen	 Fachberatung
	
149	 2000 Erfurt	 Natur-	und	Bodenschutz	im	Kleingartenbereich	 	 Fachberatung

150	 2001 Rüsselsheim	 Vereinsrecht	 	 	 Recht

151	 2001 Berlin	 Kleingartenanlagen	als	umweltpolitisches	Element	 Fachberatung

152	 2001 Mönchengladbach	 	Natur-	und	Pfl	anzenschutz	im	Kleingarten	 	 Fachberatung

153	 2001 St. Martin	 Das	Element	Wasser	im	Kleingarten	 	 Fachberatung
	 	
154	 2001 Gelsenkirchen	 	Frauen	im	Ehrenamt	–	Spagat	zwischen	Familie,	Beruf	und		 Gesellschaft u. Soziales

Freizeit
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155	 2001 Erfurt	 Verbandsmanagement		 Management

156	 2001  Leipzig	 	Zwischenverpachtungen	von	Kleingartenanlagen	–		 Recht
Gesetzliche	Privilegien	und	Verpfl	ichtungen

157	 2002 Bad Mergentheim	 Kleingartenpachtverhältnisse	 Recht

158	 2002 Oldenburg	 	Stadtökologie	und	Kleingärten	–	verbesserte	Chancen	für	die		 Umwelt
Umwelt

159	 2002 Wismar	 	Miteinander	reden	in	Familie	und	Öffentlichkeit	–		 Umwelt
was	ich	wie	sagen	kann

160	 2002 Halle	 Boden	–	Bodenschutz	und	Bodenleben	im	Kleingarten	 Fachberatung

161	 2002  Wismar	 Naturnaher	Garten	als	Bewirtschaftsform	im	Kleingarten	 Fachberatung

162	 2002  Berlin	 Inhalt	und	Ausgestaltung	des	Kleingartenpachtvertrages	 Recht

163	 2003	 Dessau	 Finanzen	 	 Recht

164	 2003 Rostock	 	Artenvielfalt	im	Kleingarten	–	ein	ökologischer	Beitrag	des		 Fachberatung
Kleingartenwesens

165	 2003 Hamburg	 	Rosen	in	Züchtung	und	Nutzung	im	Kleingarten	 Fachberatung

166	 2003 Rostock	 	Wettbewerbe	–	Formen,	Auftrag	und	Durchführung	 Fachberatung

167 2003 Limburgerhof	 Die	Wertermittlung	 	 Recht

168	 2003 Bad Mergentheim	 	Soziologische	Veränderungen	in	der	BRD	und	mögliche		 Gesellschaft u. Soziales
Auswirkungen	auf	das	Kleingartenwesen

169	 2004 Braunschweig	 	Kleingärtnerische	Nutzung	(Rechtsseminar)	 Recht

170	 2004 Kassel	 Öffentlichkeitsarbeit	 	 Öffentlichkeitsarbeit

171	 2004 Fulda	 Kleingärtnerische	Nutzung	durch	Gemüsebau	 Fachberatung

172	 2004 Braunschweig	 Mein	grünes	Haus	 	 Umwelt

173	 2004 Dresden	 	Kleingärtnerische	Nutzung	durch	Gemüsebau	 Fachberatung

174	 2004 Magdeburg	 Recht	aktuell

175	 2004 Würzburg	 	Der	Kleingarten	als	Gesundbrunnen	für	Jung	und	Alt	 Gesellschaft u. Soziales

176	 2004 Münster	 	Vom	Aussiedler	zum	Fachberater	–	Integration	im		 Gesellschaft u. Soziales
	 	 	 	 Schrebergarten	(I)

177	 2005 Kassel	 Haftungsrecht	 	 Recht

178	 2005 München	 	Ehrenamt	–	Gender-Mainstreaming	im	Kleingarten	 Gesellschaft u. Soziales

179	 2005 Mannheim	 Mit	Erfolg	Gemüseanbau	im	Kleingarten	praktizieren	 Fachberatung

180	 2005 München	 Naturgerechter	Anbau	von	Obst	 Fachberatung

181	 2005 Erfurt	 Naturschutzgesetzgebung	und	Kleingartenanlagen	 Umwelt

182	 2005 Dresden	 Kommunalabgaben		 	 Recht

183	 2005 Bonn	 		Vom	Aussiedler	zum	Fachberater	–	Integration	im		 Gesellschaft u. Soziales
	 	 	 	 Schrebergarten	(II)

184	 2006 Dessau	 	Düngung,	Pfl	anzenschutz	und	Ökologie	im	Kleingarten	–		 Fachberatung
unvereinbar	mit	der	Notwendigkeit	der	Fruchtziehung?

185	 2006 Jena	 Finanzmanagement	im	Verein	 Recht

186	 2006 Braunschweig	 Stauden	und	Kräuter	 	 Fachberatung

187	 2006 Stuttgart	 Grundseminar	Boden	und	Düngung	 Fachberatung

188	 2006 Hamburg	 Fragen	aus	der	Vereinstätigkeit	 Recht

189	 2007 Potsdam	 Deutschland	altert	–	was	nun?	 	 Gesellschaft u. Soziales

Heft Jahr Ort SEMINAR THEMA
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190	 2007 Jena	 Grundseminar	Pfl	anzenschutz	 	 Fachberatung

191	 2007 Jena	 Insekten	 	 	 Umwelt

192	 2007 Celle	 Grundseminar	Gestaltung	und	Laube	 	 Fachberatung

193	 2007 Bielefeld	 	Rechtsprobleme	im	Kleingarten	mit	Verbänden	lösen		 Recht
	 	 	 	 (Netzwerkarbeit)	Streit	vermeiden	–	Probleme	lösen

194	 2008 Potsdam	 Pachtrecht	I	 	 	 Recht

195	 2008 Neu-Ulm	 	Pfl	anzenverwendung	I	–	vom	Solitärgehölz	bis	zur	Staude	 Fachberatung

196	 2008 Magdeburg	 	Soziale	Verantwortung	des	Kleingartenwesens	–		 Gesellschaft u. Soziales
nach	innen	und	nach	außen

197	 2008 Grünberg	 	Pfl	anzenverwendung	II	–	vom	Solitärgehölz	bis	zur	Staude	 Fachberatung

198	 2008 Gotha	 Finanzen	 	 	 Recht

199	 2008 Leipzig	 	Kleingärtner	sind	Klimabewahrer	–	durch	den	Schutz	der		 Umwelt
Naturressourcen	Wasser,	Luft	und	Boden

200	 2009 Potsdam	 Wie	ticken	die	Medien?	 	 	 Öffentlichkeitsarbeit

201	 2009 Erfurt	 Vereinsrecht	 	 	 Recht

202	 2009 Bremen	 Vielfalt	durch	gärtnerische	Nutzung	 	 Fachberatung

203	 2009 Schwerin	 Gesundheitsquell	–	Kleingarten		 	 Umwelt

204	 2009 Heilbronn	 Biotope	im	Kleingarten	 	 	 Fachberatung		

205	 2009 Potsdam	 Wie	manage	ich	einen	Verein?	 	 Recht

206	 2010 Lüneburg	 	Kleingärten	brauchen	Öffentlichkeit	und		 	 Öffentlichkeitsarbeit
	 	 	 	 Unterstützung	auch	von	außen	(1)

207	 2010 Magdeburg	 	Zwischenpachtvertrag	–	Privileg	und	Verpfl	ichtung	 Recht

208	 2010 Bremen	 Umwelt	plus	Bildung	gleich	Umweltbildung	 	 Umwelt

209	 2010 Kassel	 	Der	Fachberater	–	Aufgabe	und	Position	im	Verband	 Fachberatung	

210	 2010 Mönchengladbach	 Biologischer	Pfl	anzenschutz	 	 	 Fachberatung	

211	 2010  Dresden	 	Umweltorganisationen	ziehen	an	einem	Strang	(grüne	Oasen		 Umwelt
als	Schutzwälle	gegen	das	Artensterben)

212	 2010 Hannover	 Der	Kleingärtnerverein	 	 	 Recht

213	 2011 Lüneburg	 	Kleingärten	brauchen	Öffentlichkeit	und	Unterstützung		 Öffentlichkeitsarbeit
	 	 	 	 auch	von	außen	(2)

214 2011 Naumburg	 Steuerliche	Gemeinnützigkeit	und	ihre	Folgen	 Recht

215 2011 Hamburg	 Blick	in	das	Kaleidoskop	–	soziale	Projekte		 	 Gesellschaft u. Soziales
	 	 	 	 des	Kleingartenwesens

216 2011 Halle	 Pfl	anzenvermehrung	selbst	gemacht	 	 Fachberatung	

217 2011 Rostock	 Ressource	Wasser	im	Kleingarten	–		 	 Fachberatung	
	 	 	 	 „ohne	Wasser,	merkt	euch	das	…“

218	 2011 Berlin	 Satzungsgemäße	Aufgaben	des	Vereins	 	 Recht

219	 2012 Goslar	 Ausgewählte	Projekte	des	Kleingartenwesens		 Gesellschaft u. Soziales

220	 2012 Wittenberg	 Naturnaher	Garten	und	seine	Vorzüge	 	 Fachberatung	

221	 2012 Dortmund	 Rechtsfi	ndungen	im	Kleingartenwesen	–		 	 Recht
	 	 	 	 Urteile	zu	speziellen	Inhalten

222	 2012 Karlsruhe	 Bienen	 	 	 Umwelt

Heft Jahr Ort SEMINAR  THEMA
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223	 2012 Suhl	 Objekte	des	Natur-	und	Umweltschutzes	 	 Fachberatung

224	 2012 Frankfurt	 Neue	Medien	und	Urheberrecht,	 	 Öffentlichkeitsarbeit
	 	 	 	 Wichtige	Bausteine	der	Öffentlichkeitsarbeit

225	 2012 Nürnberg	 Der	Vereinsvorstand	–	Haftung	nach	innen	und	außen		 Recht

226	 2013 Berlin	 Integration	–	Kleingärten	als	Schmelztiegel	der	Gesellschaft	 Öffentlichkeitsarbeit

227	 2013 Brandenburg	 Renaturierung	von	aufgelassenen	Kleingärten	und		 Management
	 	 	 	 Kleingartenanlagen

228	 2013 Hamburg	 Familiengärten	 Fachberatung

229	 2013 Oldenburg	 Kleingärten	–	Als	Bauerwartungsland	haben	sie	keine	Zukunft	 Recht

230 2013 Elmshorn	 Obstvielfalt	im	Kleingarten	 Fachberatung

231 2013 Remscheid	 Der	Verein	und	seine	Kassenführung	 Recht

232 2014 Bremen	 Soziale	Medien	 Öffentlichkeitsarbeit

233 2014 Augsburg	 Themengärten	–	Gartenvielfalt	durch	innovative	Nutzung		 Umwelt
	 	 	 	 erhalten	

234 2014 Altenburg	 Beginn	und	Beendigung	von	Kleingartenpachtverhältnissen	 Recht

235 2014 Wuppertal	 Bodenschutz	im	Kleingarten	 Fachberatung

236 2014 Dresden	 Pfl	anzenschutz	im	Kleingarten	 Fachberatung

237 2014 Braunschweig	 Wie	führe	ich	einen	Verein?	 Recht

238 2015 Chemnitz	 Führungsaufgaben	anpacken	 Management

239 2015 Halle	 Reden	mit	Herz,	Bauch	und	Verstand		 Öffentlichkeitsarbeit

240 2015 Hamm	 Wie	manage	ich	einen	Kleingärtnerverein? Recht

241 2015 Offenbach Alle	Wetter	–	der	Kleingarten	im	Klimawandel	 Fachberatung

242 2015 Rathenow OT Semlin Wunderbare	Welt	der	Rosen	 Fachberatung

243 2015 Hamburg Verantwortung	für	eine	richtige	Kassenführung	 Recht

244 2015 Saarbrücken Die	Welt	im	Kleinen	–	Insekten	und	Spinnen	im	Garten	 Umwelt

245 2016 Bad Kissingen Adressatengerechtes	Kommuizieren	 Management

----- 2016 Mainz Grundlagen	Digitalfotografi	e	 Öffentlichkeitsarbeit

247 2016 Lübeck Kleingartenpachtverträge	 Recht

248 2016 Osnabrück Nachhaltig	gärtnern	–	ökologischer	Gemüsebau		 Fachberatung
	 	 	 	 im	Kleingarten	

249 2016 Bad Mergentheim Ökologische	und	nachhaltige	Aufwertung	 Umwelt
	 	 	 	 von	Kleingartenanlagen	

250 2016 Eisenach Kleingartenanlagen	–	Gemeinschaftsgrün	und	Spieplätze	 Fachberatung
	 	 	 	 nachhaltig	gestalten	

251 2016 Berlin Flächennutzungs-	und	Bebauungspläne	 Recht

252 2017 Bremen Wettbewerbe	–	Vorbereitung	und	Durchführung		 Management
	 	 	 	 am	Beispiel	des	Bundeswettbewerbs	2018

253 2017 Goslar Wettbewerbe	medial	begleiten	und	vermarkten	 Öffentlichkeitsarbeit

Heft Jahr Ort SEMINAR  THEMA
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254	 2017 Duisburg	 Nachhaltig	gärtnern	–	ökologischer	Obstbau	im	Kleingarten	 Fachberatung	

255 2017 Gersfeld Pächterwechsel	–	die	Herausforderung	 Recht
	 	 		 	 für	Vereine	und	Verpächter  

256	 2017 Castrop-Rauxel	 Nachhaltig	gärtnern	–	ökologischer	Obstbau	im	Kleingarten	 Fachberatung

257	 2017 Schwerin	 Ökosysteme	–	die	Wechselwirkung	zwischen	 Umwelt
	 	 		 	 Kleingartenanlage	und	Umwelt

258	 2017 Riesa	 Dauerstreitpunkt	kleingärtnerische	Nutzung	und	 Recht
	 	 		 	 Mediation	als	mögliche	Konfl	iktslösung	 	

259 2018 Hamburg Fördergelder	für	gemeinnützige	Vereine/Verbänd	 Management		

260 2018 Regenburg Ereignisse	richtig	ins	Bild	gesetzt	 Öffentlichkeitsabeit

261 2018 Göttingen Die	Nutzung	natürlicher	Ressourcen	–	Wasser	im	Kleingarten		 Fachberatung

262  2018 Dessau  Beschlüsse	richtig	fassen	–	die	Mitgliederversammlung	
der	Kleingärtnervereine/-verbände	 	 Recht

263  2018  Heidelberg Nachhaltig	gärtnern		 Umwelt

264 2018 Jena Steuerliche	und	kleingärtnerische	Gemeinnnützigkeit	 Recht

Heft Jahr Ort SEMINAR  THEMA



bundesverband deutscher gartenfreunde e. v. – grüne schriftenreihe 264 39


